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VORBEMERKUNGEN 

 

Die Stadt Marsberg macht von ihrer Planungshoheit nach Ar t.  28 Abs.  2 GG und § 2 

Abs. 1 BauGB Gebrauch, um die städtebauliche Entwicklung im Bereich des beste -

henden Gewerbestandor tes am nordwest l ichen Rand des Stadt tei ls  Giershagen in ge -

ordnete Bahnen zu lenken. Hierzu wird der Bebauungsplan Nr. 10 „Gewerbegebiet auf 

der Haide“ a ls verbindl icher Baule itplan aufgestel lt .  Er konkret is ier t die Darstel lungen 

des Flächennutzungsplans und schafft  rechtsverbindl iche Festsetzungen für d ie bau-

l iche und sonst ige Nutzung der Grundstücke im Plangebiet.  

Die Begründung dient  der Erläuterung der Ziele, Zwecke und wesentl ichen Inhalte des 

Bebauungsplans sowie der Darstel lung der umweltbezogenen Belange und ihrer Be-

rücksicht igung. Sie erfül l t  zugle ich die Anforderungen des § 2a BauGB und des § 9 

Abs. 8 BauGB,  indem sie insbesondere die Ergebnisse der Umweltprüfung, d ie geprüf-

ten Alternat iven und die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und 

zum Ausgleich von Eingrif fen in Natur und Landschaft dokument ier t.  

Das Baule itplanverfahren wird im zweistuf igen System der Bauleitp lanung durchge -

führ t.  Der vorbereitende Flächennutzungsplan stel l t  d ie gewerbl iche Entwicklung im 

Bereich „Auf der Haide“ bereits in den Grundzügen dar; der Bebauungsplan setzt hie -

rauf auf  und regelt  die städtebauliche Ordnung für einen räumlich begrenzten Tei lbe -

reich in Form einer Satzung. D ie wesent l ichen Verfahrensschrit te (Aufste l lungsbe-

schluss,  frühzeit ige Betei l igung,  öffent l iche Auslegung, Satzungsbeschluss,  Genehmi-

gung und Inkraft treten) werden in der Verfahrensleiste der Planzeichnung dokumen-

t ier t und sichern die Betei l igung der Öffent l ichkeit  sowie der Behörden und sonstigen 

Träger öffent l icher Belange.  
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1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung  

1.1  Planungsanlass und Planerfordernis  

Im nordwestl ichen Randbereich des Stadt tei ls  G iershagen besteht seit  v ielen Jahren 

ein gewerbl ich genutzter Standor t eines standor tgebundenen Produktionsbetr iebs,  

der im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als „gewerbl iche Bauf läche“ dargestel l t  

ist.  Durch das Wachstum des Betr iebs, d ie Ausweitung der Produktions -  und Lagerka-

pazitäten sowie die Anpassung an technische und logist ische Anforderungen s ind die 

innerbetr iebl ichen Erweiterungsreserven ausgeschöpft.  Der Betr ieb hat  gegenüber der 

Stadt Marsberg einen konkret hinterlegten zusätzl ichen Flächenbedarf für Produkti -

ons -,  Lager- und Logist ikzwecke angezeigt,  um die vorhandenen Betr iebsstrukturen 

am Standor t zu s ichern und die betr iebl iche Entwicklung for tführen zu können.  

Die Stadt Marsberg verfolgt mit ihrer Gewerbef lächenentwicklung das Ziel,  e in be -

darfsgerechtes, funkt ional gegl ieder tes und möglichst f lächensparendes Angebot an 

Gewerbef lächen bereitzustel len. Hierbei kommt dem Stadt tei l  G iershagen die Funkt ion 

eines gewerbl ichen Schwerpunktes im westl ichen Stadtgebiet zu, der bestehende Ar-

beitsplätze bündelt  und wohnor tnahe Beschäft igungsmöglichkeiten sicher t.  D ie Wei -

terentwicklung des vorhandenen Gewerbestandor tes „ Auf  der Haide“ dient  daher nicht  

al le in der betr iebl ichen Interessenlage, sondern der Umsetzung der städtebaul ichen 

Entwicklungsziele der Stadt Marsberg, die in der Sicherung und quali f iz ier ten For tent-

wicklung vorhandener Standor te einen Schwerpunkt ihrer Gewerbef lächenstrategie 

sieht.  

Die für  eine Erweiterung in Betracht kommenden Flächen l iegen derzeit  im Außenbe-

reich im Sinne des § 35 BauGB und werden überwiegend ackerbaulich genutzt.  Das 

Vorhaben zählt  nicht  zu den pr iv i legier ten Nutzungen nach § 35 Abs.  1 BauGB und 

wäre im unbeplanten Außenbereich nur ausnahmsweise zulässig.  Eine schr it tweise Zu-

lassung e inzelner Erweiterungsbaumaßnahmen im Außenbereich würde zu einer unge-

steuer ten Ausdehnung des Gewerbestandor tes führen, Nutzungskonf l ikte mit der an-

grenzenden Wohnnutzung und dem Landschaftsraum begünst igen und böte weder dem 

Betr ieb noch der Nachbarschaft und der Landwir tschaft  h inreichende Planungssicher-

heit.  

Die Stadt hat  im Rahmen der Vorbereitung des Bebauungsplans innerör t l iche Entwick-

lungsreserven und alternative gewerbl iche Standor te überprüft.  Grundlage waren ins -

besondere die Auswer tung des Flächennutzungsplans und der bestehenden Gewerbe -

gebiete, vorhandene Baulücken- und Brachf lächen sowie Gespräche mit  Grundstück-

seigentümern und Fachämtern. Dabei wurden sowohl gewerbl iche Flächen im Stadt-

gebiet Marsberg a ls auch innerör t l iche Potenziale im Stadt tei l  Giershagen betrachtet 

und nach Kr iter ien wie Flächengröße und -zuschnit t,  Eigentumssituat ion, planungs-

rechtl icher Status,  verkehrl iche Erschl ießung, Immissionsver trägl ichkeit  und zeit l icher 

Verfügbarkeit  bewer tet.  

Die Prüfung ergab, dass andere Gewerbef lächen im Stadtgebiet zwar grundsätzl ich 

verfügbar sind, jedoch die spezif ischen Anforderungen des bestehenden Betr iebs 

nicht  erfül len, weil  insbesondere die unmit telbare räumliche Anbindung an den beste -

henden Standor t,  der zusammenhängende Flächenzuschnit t  und die bestehende Er-

schl ießungsstruktur fehlen. Eine Verlagerung des Betr iebs auf  einen anderen Standor t  



B egründung  

zum Beb auung sp lan  Nr .  10  "Gewerb egeb ie t  au f  d er  Ha ide “  

 

 

-  2 -  

würde mit  einem erheblichen wir tschaft l ichen und organisatorischen Aufwand einher-

gehen und gle ichzeit ig die Entstehung einer schwer nachnutzbaren Brachf läche am 

bisher igen Standor t  r isk ieren, d ie aus städtebaulicher Sicht vermieden werden sol l .  

Im Zuge der Prüfung von alternativen Standor ten wurden auch weitere Außenbereichs -

f lächen im Stadtgebiet betrachtet,  die aus Sicht der Regionalplanung und des Frei -

raumschutzes grundsätzl ich als „ Al lgemeine Freiraum - und Agrarbereiche“ dargestel lt  

sind. Flächen mit  hohem landwir tschaft l ichem Nutzungspoten zia l,  hoher bodenkundli -

cher Wer t igkeit  oder besonderer Bedeutung für den Biotopverbund wurden im Sinne 

des § 1a Abs.  1 BauGB von vornherein zurückgestel lt ,  um hochwer t ige landwir tschaft-

l iche Standor te zu schonen und die Umnutzung solcher Flächen zu vermeiden. Der 

Bereich „Auf der Haide“ weist demgegenüber im Vergleich zur übrigen Gemarkung 

eine geringere ackerbauliche Bonität und eine erhöhte Erosionsanfäl l igkeit  auf,  sodass 

er aus bodenschutzfachl icher Sicht weniger stark in Konkurrenz zur hochwer t igen 

landwir tschaft l ichen Produktion steht.  

Vor diesem Hintergrund ist  d ie Aufstel lung des Bebauungsplans Nr.  10 „Gewerbege-

biet auf der Haide“ städtebaul ich erforderl ich im Sinne des § 1 Abs.  3 BauGB. D ie 

Planung dient  der geordneten Weiterentwicklung e ines bestehenden gewerbl ichen 

Schwerpunktes, der Sicherung und Ergänzung des gesamtstädtischen Gewerbef lä -

chenangebots sowie der Vermeidung ungesteuer ter Entwicklungen im Außenbereich. 

Neben der Innenentwicklung wurden auch andere Standor te geprüft;  s ie erwiesen sich 

unter Berücksicht igung der dargelegten Kriter ien a ls weniger geeignet oder nicht ver-

fügbar.  

1.2  Ziel der Planung  

Mit der Aufstel lung des Bebauungsplans Nr.  10 „Gewerbegebiet auf der Haide“ verfolgt  

die Stadt  Marsberg das Ziel,  d ie p lanungsrechtl ichen Voraussetzungen für d ie nach-

halt ige, am vorhandenen Standor t or ient ier te Weiterentwicklung des bestehenden Ge -

werbestandor tes zu schaffen. Die gewerbl iche Nutzung sol l  konzentr ier t und in ihrer 

Ausdehnung geordnet werden, um die städtebauliche Struktur am Or tsrand von 

Giershagen zu stabi l is ieren und einen ungeordneten Flächenverbrauch zu verhindern.  

Städtebauliches Ziel  ist  es, d ie für  die bauliche Nutzung vorgesehenen Flächen als 

„Gewerbegebiet“ im Sinne des § 8 BauNVO festzusetzen und durch eine dif ferenzier te 

Ordnung der Ar t und des Maßes der baul ichen Nutzung eine funkt ionsgerechte und 

zugleich städtebaul ich ver trägl iche Entwicklung zu ermögl ichen. Hierzu gehören ins -

besondere die Fest legung von Tei lbereichen mit unterschiedl ichen immissionsseit igen 

Anforderungen, d ie Def init ion der überbaubaren Grundstücksf lächen sowie die Siche -

rung der verkehrl ichen Erschl ießung über die bestehende Straße „Zur Heide“  

Die Planung verfolgt zudem das Ziel,  Belange des Or ts - und Landschaftsbi ldes, des 

Natur- und Ar tenschutzes, des Bodenschutzes sowie des Kl ima - und Ressourcen-

schutzes frühzeit ig und konzeptionel l  in d ie städtebaul iche Ordnung zu integrieren. 

Dies umfasst  insbesondere die Eingrünung des Gewerbestandor tes, die Sicherung von 

Grün- und Frei f lächen, d ie Umsetzung der naturschutzrecht l ichen Eingr if fsregelung 

sowie die Festsetzung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbeson-

dere der solaren Strahlungsenergie. Auf diese Weise sol l  e in Ausgleich zwischen den 

Anforderungen der gewerbl ichen Nutzung und den Belangen von Umwelt  und Nach-

barschaft hergestel lt  werden.  
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1.3  Zweck der Planung  

Der Bebauungsplan Nr. 10 „Gewerbegebiet  auf der Haide“ d ient dem Zweck, die städ-

tebauliche Entwicklung und Ordnung im Plangebiet in rechtl ich verbindl icher Form zu 

steuern und die Nutzung der Grundstücke im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB nachhalt ig 

auszugestal ten.  Durch die Festsetzungen zur Ar t und zum Maß der baulichen Nutzung, 

zur überbaubaren Grundstücksf läche, zu Verkehrs - und Grünf lächen, zur Regenwas-

serbewir tschaftung sowie zu Maßnahmen des Kl ima - und Naturschutzes werden klare 

Rahmenbedingungen für künf t ige Vorhaben geschaffen.  

Hierdurch sol len Nutzungskonf l ikte zwischen gewerbl icher Nutzung, Wohnnutzung,  

Landwir tschaft und Landschaft so weit wie möglich vermieden oder geminder t werden. 

Gleichzeit ig wird sichergestel lt ,  dass die mit der Planung verbundenen Eingrif fe in Na-

tur und Landschaft nach Maßgabe der naturschutzrechtl ichen Eingrif fsregelung be-

wer tet und durch geeignete Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen kompensier t werden.  

Die Planung konkret isier t damit d ie Vorgaben der vorbereitenden Bauleitp lanung und 

setzt die Anforderungen des § 1a Abs. 1 BauGB u einem sparsamen und schonenden 

Umgang mit Grund und Boden sowie zur Vermeidung der Umnutzung landwir tschaft-

l ich hochwer t iger Flächen um. Zugleich werden Maßnahmen zur Anpassung an den 

Kl imawandel und zum Schutz vor Starkregenereignissen berücksicht igt,  um die städ-

tebauliche Entwicklung des Gewerbegebiets im Einklang mit  den gesamtstädtischen 

Entwicklungszielen und den Belangen des Umwelt-  und Ressourcenschutzes zu steu-

ern.  

1.4  Verfahren  

Das Verfahren zur Aufstel lung des Bebauungsplans Nr. 10 „Gewerbegebiet auf der 

Haide“ wird als zweistuf iges Regelverfahren nach den Vorgaben der §§ 2 f f .  BauGB 

durchgeführ t.  Der Bebauungsplan wird als qual i f iz ier ter Bebauungsplan im Sinne des 

§ 30 Abs. 1 BauGB aufgestel lt  und enthält  die für  d ie p lanungsrechtl iche Zulässigkeit  

von Vorhaben erforderl ichen Festsetzungen zu Ar t  und Maß der baulichen Nutzung, 

zur überbaubaren Grundstücksf läche sowie zu den Verkehrs - und Grünf lächen.  

Der Rat der Stadt  Marsberg hat  die Aufstel lung des Bebauungsplans durch Aufste l-

lungsbeschluss gemäß § 2 Abs.  1 BauGB eingeleitet  und diesen or tsüblich bekannt 

gemacht. Im Anschluss wurden die frühzeit ige Betei l igung der Öffent l ichkeit  nach § 3 

Abs. 1 BauGB sowie die frühzeit ige Betei l igung der Behörden und sonstigen Träger 

öffent l icher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführ t.  In diesem Rahmen wurden 

die al lgemeinen Zie le und Zwecke der Planung, die für d ie Entwicklung des Gebiets in 

Betracht kommenden Al ternat iven sowie die voraussicht l ichen Umweltauswirkungen 

dargestel lt  und zur D iskussion gestel lt .  

Auf Basis der eingegangenen Stel lungnahmen der Öffent l ichkeit,  der Fachbehörden 

und benachbar ten Gemeinden wurde der Planentwurf einschl ießl ich Begründung und 

Umweltber icht  ausgearbeitet und wird nun gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für d ie Dauer 

eines Monats öffent l ich ausgelegt.  Paral le l  hierzu werden die Behörden und sonstigen 

Träger öffent l icher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB bete i l igt und um Stel lungnahme 

gebeten. Die fr istgerecht eingegangenen Stel lungnahmen werden im Anschluss aus-

gewer tet  und in einer Abwägungsvorlage zusammengeführ t,  d ie die Grundlage für d ie 

Entscheidung des Rates über d ie Behandlung der Anregungen nach § 1 Abs. 7 BauGB 

bi ldet.  
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Soweit aus den Ste l lungnahmen Anpassungsbedarf am Planentwurf result ier t,  w erden 

die Festsetzungen,  die Begründung und der Umweltbericht entsprechend überarbeitet.  

Der Rat der Stadt Marsberg kann den Bebauungsplan dann schl ießl ich als Satzung 

nach § 10 Abs.  1 BauGB beschließen; der Satzungsbeschluss w ird or tsübl ich bekannt 

gemacht. Der Bebauungsplan tr it t  mit der Bekanntmachung in Kraft und ersetzt für 

den Geltungsbereich das bisherige Außenbereichsrecht nach § 35 BauGB durch eine 

dif ferenzier te bauplanungsrecht l iche Steuerung.  

2 Ausgangssituation  

2.1  Räumliche Lage  

Die verfahrensgegenständl ichen Flächen l iegen in der Gemarkung Giershagen im 

nordwestl ichen Randbereich des Stadt tei ls der Stadt Marsberg. Das Siedlungsbild 

Giershagens wird durch einen kompakten Or tskern mit  überwiegend historischer Be-

bauung und einer den Or tskern umlaufenden Hauptstraße geprägt,  die von landwir t-

schaft l ich genutzten Flächen und e inzelnen Hofste l len eingerahmt wird. In den vergan-

genen Jahrzehnten wurden insbesondere am Or tsrand mehrere städtebaul ich geord-

nete Neubaugebiete entwickelt,  die d ie vorhandene Siedlungsstruktur arrondieren.  

Giershagen verfügt über eine Grundversorgung mit Einr ichtungen der Daseinsvorsorge 

und sozia len Infrastruktur.  Hierzu zählen insbesondere ein ör t l icher Nahversorger, ver-

schiedene Dienst leistungsangebote,  ein Kindergar ten und eine Grundschule,  d ie Kin-

der aus mehreren Or tstei len aufnehmen. Die Schul - und Kindergar teneinr ichtungen 

konzentr ieren s ich überwiegend im Or tskern und ent lang der Straße „Zur Heide“.  

Das Plangebiet umfasst die Flächen in der Verlängerung der Straße „Zur Heide“ nörd-

l ich des bebauten Or tsrandes, unmit telbar angrenzend an den bestehenden Gewerbe -

standor t.  Zusätzl ich bezieht das Verfahren Abschnit te der Straße „ Zur Heide“ ein, d ie 

bislang n icht  bauplanungsrecht l ich gesicher t waren. D ie Flächen l iegen in einer Ent-

fernung von rund 80 Metern nördl ich eines als A l lgemeines Wohngebiet ausgewiese -

nen Baugebiets, das derzeit  erst  te i lweise bebaut ist.  D ie Erschl ießung erfolgt  über 

die Straße „ Zur He ide“, d ie inneror ts als Sammelstraße fungier t und außerhalb der 

Or tslage unmit telbar an die „Papenstraße“ anbindet.  Die „Papenstraße“ ist a ls Lan-

desstraße L 870 klassif iz ier t und ste l l t  d ie überör t l iche Hauptanbindung in Richtung 

Marsberg, Diemelsee und der weiterführenden Bundesstraßen her.  

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs sowie seine Größe ergeben s ich aus 

dem zeichner ischen Tei l  des Bebauungsplans. Bei der Abgrenzung wurde darauf ge -

achtet,  den konkret absehbaren Erweiterungsbedarf des bestehenden Betr iebs zu be -

rücksicht igen und zugleich e in begrenztes Flächenangebot für eine mit telfr ist ige Wei -

terentwicklung vorzuhalten, ohne darüber hinausgehende Reservef lächen zu überpla-

nen. Damit  wird eine f lächensparende Inanspruchnahme von Boden im Sinne des § 1a 

Abs. 1 BauGB gewährleistet und einer ungeordneten Ausdehnung vorgebeugt.  

Rund e in Drit te l der Gesamtf läche ist bereits durch den bestehenden Betr ieb, das 

Lagerhaus eines weiteren Unternehmens sowie die zugehörigen Erschl ießungsf lächen 

in Anspruch genommen. Die eingefr iedeten Lagerf lächen umfassen zudem einen Funk-

mast,  der betr iebl ich und technisch genutzt wird. Im südl ichen Tei l  des Plangebiets  

bef indet s ich eine Wohnnutzung in Form eines Betr iebslei terwohnhauses mit  typischer 

Wohnumfeldgestaltung. Die übrigen Flächen sind bislang dem Außenbereich 
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zuzuordnen und werden intensiv landwir tschaft l ich, überwiegend ackerbaul ich, mit 

weitgehend monotoner Flächenstruktur genutzt.  

 

Abbi ldung 1 -  Veror tung der  ver fahrensgegenständ l ichen Flächen im Stadt te i l  

2.2  Planerische Ausgangslage  

Die geplanten Entwicklungsabsichten umfassen die Erweiterung des bestehenden Be-

tr iebes.  Die planerische Ausgangslage wird durch die übergeordneten Vorgaben der 

Raumordnung, die kommunale Baule itplanung und fachl iche Konzepte best immt.  

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein -Westfalen (LEP NRW) verfolgt das Ziel,  e ine 

bedarfsgerechte und zugleich f lächensparende Bereitste l lung von Flächen für gewerb-

l iche und industr ie l le Nutzungen zu s ichern. Hierzu gehör t d ie Konzentrat ion gewerb-

l icher Nutzungen an geeigneten Standor ten und die Bündelung auch emissionsinten-

siver Betr iebe in hier für vorgesehenen Gebieten. D ie Ausweisung eines Gewerbege-

biets „ Auf  der Haide“ entspr icht  diesem Ziel,  indem ein bereits bestehender Standor t 

planungsrechtl ich gesicher t  und geordnet weiterentwickelt  wird.  

Im Regionalplan für  den Regierungsbezirk Arnsberg,  räumlicher Tei labschnit t  Kreis So-

est und Hochsauerlandkreis,  s ind die Flächen als „Al lgemeine Freiraum - und Agrarbe-

reiche“ dargestel lt ,  der nördl iche Tei l  zudem als „Bereich für den Schutz der 
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Landschaft und landschaftsorient ier te Erholung (BSLE)“. Diese Fest legungen ste l len 

Ziele und Grundsätze der Raumordnung dar, d ie insbesondere der Sicherung der Frei -

raumfunkt ionen, der landwir tschaft l ichen Nutzung und der landschaftsbezogenen Er-

holung dienen. Mit  der Bebauungsplanung wird dieser Rahmen insoweit  weiterentwi -

ckelt,  a ls e in räumlich begrenzter Tei lbereich zur konzentr ier ten gewerbl ichen Nutzung 

vorgesehen wird, während der überwiegende Freiraum - und Agrarbereich unberühr t 

bleibt.  Die Flächeninanspruchnahme bleibt im Verhältnis zum umgebenden Freiraum 

gering; durch Eingrünung, Kompensat ion und die Vermeidung der Ausweisung neuer, 

siedlungsferner Standor te werden die Zie le der Freiraumsicherung gewahr t.  

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Marsberg stel l t  westl ich der 

Straße „Zur Heide“ bereits eine „Gewerbl iche Bauf läche“ dar; öst l ich der Straße s ind 

„Flächen für d ie Landwir tschaft“  ausgewiesen. Der Bebauungsplan entwickelt  sich da-

mit überwiegend aus dem Flächennutzungsplan im Sinne des § 8 Abs. 2 BauGB, da 

die gewerbl iche Inanspruchnahme auf d ie bereits als gewerbl iche Bauf läche darge -

stel l ten Bereiche konzentr ier t wird . Die öst l ich l iegenden landwir tschaft l ich genutzten 

Flächen werden im Rahmen e iner vereinfachten Änderung des Flächennutzungsplans  

als Grünf lächen, über lager t mit  Versorgungsanlagen, dargeste l l t .  

 

Abbi ldung 2 -  Darste l lungen im rechtswirksamen Flächennutzungsp lan  

Der Landschaftsplan stel l t  öst l ich der Straße „Zur Heide“ ein Landschaftsschutzgebiet 

der Kategorie B mit dem Entwicklungszie l  „Pf lege und Entwicklung der Or tsränder“ 

dar.  Diese Festsetzungen betreffen im Wesentl ichen Flächen außerhalb des 
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Geltungsbereichs des Bebauungsplans, werden aber bei der Gestaltung der Eingrü-

nungs- und Ausgleichsf lächen berücksicht igt.  

Als fachl iche Rahmensetzung ist das integrier te Kl imaschutzkonzept des Hochsauer-

landkreises und der Stadt Marsberg von Bedeutung, das auf e inen hohen Antei l  des 

industr ie l len Energiebedarfs am Gesamtenergieverbrauch hinweist und die verstärkte 

Nutzung erneuerbarer Energien empfiehlt.  Vor diesem Hintergrund ist die planungs-

rechtl iche Festsetzung einer P f l icht zur Nutzung eines Mindestantei ls der geeigneten 

Dachf lächen für  Photovoltaik und andere Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 

ein Baustein zur Umsetzung der kommunalen Kl imaschutzz iele.  

2.3  Rechtl iche Ausgangslage  

Die rechtl iche Ausgangslage im Plangebiet wird durch naturschutz -,  wasser- und bo-

denschutzrecht l iche sowie denkmal - und a lt lastenrecht l iche Rahmenbedingungen be-

st immt.  

Teile des Plangebiets l iegen innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Freif lächen um 

Giershagen“, das durch Rechtsverordnung des Hochsauerlandkreises festgesetzt 

wurde.  Schutzzweck ist d ie Erhaltung der Vielfa lt ,  Eigenar t  und Schönheit  der Kultur-

landschaft sowie der Leistungsfähigkeit  des Naturhaushalts und der landwir tschaft l i -

chen Nutzung. Die gewerbl iche Inanspruchnahme beschränkt  sich auf einen Tei lbe -

reich am bestehenden Gewerbestandor t;  Flächen mit  besonderer landschaft l icher Prä -

gung oder hoher Biotopwer t igkeit  b leiben erhalten oder werden im Rahmen der Kom-

pensation ökologisch aufgewer tet.  Unterird ische technische Anlagen (z.B. Löschwas-

serrückhalt)  sind so vorgesehen, dass s ie das Landschaftsbi ld nicht  beeinträcht igen 

und mit den Schutzz ielen vereinbar s ind.  

In rund 100 Metern Entfernung westl ich des Plangebiets l iegt das FFH -Gebiet „Gewäs-

sersystem Diemel und Hoppecke“, in rund 100 Metern Entfernung westl ich und öst l ich 

das Vogelschutzgebiet „Diemel - und Hoppecketal mit angrenzenden Wäldern“. Für die 

Planung wurde e ine Natura -2000-Vorprüfung durchgeführ t,  d ie zum Ergebnis gelangt 

ist,  dass das Vorhaben weder für  s ich genommen noch im Zusammenwirken mit  ande-

ren Plänen oder Projekten zu erhebl ichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele die -

ser Gebiete führ t.  Eine  FFH-Ver trägl ichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG war 

daher nicht erforderl ich. Die im Bebauungsplan vorgesehenen Maßnahmen, insbeson-

dere eine insektenfreundl iche Beleuchtung mit begrenzter Farbtemperatur und abge-

schirmten Leuchten sowie CEF-Maßnahmen für Feldlerche und andere Offenlandar ten, 

tragen dazu bei,  die Erhaltungszie le zusätzl ich zu unterstützen.  

Die verfahrensgegenständl ichen Flächen l iegen außerhalb von Trinkwasser- und Heil -

quel lenschutzgebieten. Oberird ische Fl ießgewässer bef inden s ich nicht im Geltungs-

bereich; gleichwohl ist aufgrund der karst igen geologischen Verhältnisse und der er-

höhten Empf indl ichkeit  des Grundwassers auf einen sorgfält igen Umgang mit  wasser-

gefährdenden Stoffen und eine fachgerechte Regenwasserbewir tschaftung zu achten.  

Hierzu l iegen fachgutachterl iche Aussagen zur Hydrogeologie und Versickerungsfä-

higkeit  der Böden vor, auf  die in den wasserrechtl ichen Festsetzungen näher e inge-

gangen wird.  

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans und seine unmit telbare Umgebung l ie -

gen im Alt lastkataster und Altstandor tverzeichnis des Hochsauerlandkreises Eintra-

gungen vor.  Hierbei handelt es s ich insbesondere um die Flächen mit  den Nummern 
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194518-2723 (Altstandor t eines holzverarbeitenden Betr iebs,  später Handel mit Bau-

elementen) und 194518-2721 (Altstandor t  eines Unternehmens der Metal lzer legung 

und -verarbeitung).   

Ein geotechnisches Gutachten mit a lt lastentechnischer Bewer tung hat keine Prüfwer-

tüberschreitungen nach Bundes -Bodenschutz- und Alt lastenverordnung ergeben; die 

anstehenden Böden können bei fachgerechter Separierung und Behandlung im Rah-

men eines Bodenmanagementkonzepts weitgehend wiederverwendet oder verwer tet  

werden. Denkmalrechtl iche Restr ikt ionen bestehen im Plangebiet nicht.  

2.4  Planerische Überlegungen  

Die Stadt Marsberg stel l t  den Bebauungsplan Nr. 10 „Gewerbegebiet auf der Haide“  

auf,  um die städtebauliche Entwicklung am bestehenden Gewerbestandor t planvol l  zu 

steuern und den Standor t dauerhaft in die Siedlungs - und Freiraumstruktur des Stadt-

tei ls Giershagen einzubinden. Ausgangspunkt ist ein seit  Jahren etabl ier ter Betr ieb, 

der den Charakter des nordwest l ichen Or tsrandes prägt und im Flächennutzungsplan 

bereits als gewerbl iche Bauf läche abgebildet ist.  Ohne eine weiterführende baulei t -

planerische Steuerung wären die betr iebl ichen Entwicklungsmöglichkeiten ausge -

schöpft;  bei einer Perspektivver lagerung des Betr iebs bestünde das Risiko einer ge -

werbl ich vorgeprägten Brachf läche mit  negativen städtebaul ichen und gestal ter ischen 

Folgen.  

In einem ersten Schrit t  wurden die Ziele der Stadtentwicklung, die Interessen des 

bestehenden Betr iebs, die Belange der angrenzenden Wohnbevölkerung,  der Land-

wir tschaft sowie des Natur- und Landschaftsschutzes gegenübergestel lt .  D ie Stadt 

verfolgt das städtebauliche Leitbi ld,  gewerbl iche Nutzungen an bestehenden Standor-

ten zu konzentr ieren,  um Zersiedelung zu vermeiden,  Infrastruktur ef f iz ient  zu nutzen 

und zusätzl iche Freirauminanspruchnahmen zu begrenzen. Demgegenüber stehen ins -

besondere die Belange des Landschaftsschutzgebiets, der nahegelegenen Natura -

2000-Gebiete und der landwir tschaft l ichen Nutzung, die eine möglichst schonende 

Inanspruchnahme von Boden und den Erhalt  landschaft l icher Strukturen erfordern.  

Vor diesem Hintergrund wurden zunächst Alternativstandor te geprüft,  darunter in-

nerör t l iche Flächen im Stadtgebiet Marsberg, Baulücken und Brachf lächen in beste -

henden Gewerbegebieten sowie weitere Außenbereichsf lächen. Diese Alternativen 

wurden nach Kr iter ien wie Lage zum Or t,  Erschl ießbarkeit,  Immissionsver trägl ichkeit ,  

e igentumsrecht l iche Verfügbarkeit,  boden- und naturschutzfachl iche Wer t igkeit  sowie 

zeit l icher Real isierbarkeit  bewer tet.  Die Prüfung ergab, dass die hierfür in Betracht 

kommenden Flächen entweder im Hinbl ick auf  die erforderl iche Flächengröße,  die un-

mit telbare Anbindung an den bestehenden Betr ieb, d ie Erschl ießungssituat ion oder 

die boden- und naturschutzfachl iche Wer t igkeit  nicht gleich geeignet waren. Hochwer-

t ige Agrarf lächen mit  hoher Bon ität und Flächen mit besonderer Bedeutung für den 

Biotopverbund wurden aus Gründen des Flächensparens und des Bodenschutzes zu-

rückgestel lt .  

Die Entscheidung zugunsten des Standor ts „Auf  der Haide“ trägt  dem Umstand Rech-

nung, dass hier bereits eine gewerbl iche Vorprägung besteht,  der Flächennutzungs -

plan gewerbl iche Bauf lächen darstel l t ,  die Erschl ießung über die bestehende Straße 

„Zur Heide“ gewährle istet ist und die Nähe zum Or tsrand e ine Bündelung der gewerb-

l ichen Nutzung ermöglicht.  Im Rahmen der Abwägung wurde die Ausdehnung der 
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gewerbl ichen Nutzung auf den für  die betr iebl iche Entwicklung notwendigen Bereich 

beschränkt  und durch die Fest legung einer naturnahen pr ivaten Grünf läche mit Wie -

senentwicklung sowie durch Eingrünungsmaßnahmen (Erdwall ,  Gehölzpf lanzungen) 

gefasst.  Damit werden negative Auswirkungen auf das Or ts - und Landschaftsbi ld ge -

minder t  und ein Übergang zwischen Gewerbegebiet und Landschaft geschaffen.  

Verkehrl ich wird der Standor t über d ie Straße „Zur Heide“ und die Landesstraße L 870 

(„Papenstraße“) an das überör t l iche Straßennetz angebunden. Die prognostiz ier ten 

Mehrverkehre aus der Betr iebserweiterung sind im Bestand der L 870 und der in-

nerör t l ichen Straße „Zur Heide“ aufnehmbar, ohne die verkehrl iche Leistungsfähigkeit  

zu überschreiten. Besondere Aufmerksamkeit galt  in der Abwägung den Belangen des 

Schul- und Kindergar tenstandor ts an der  Straße „Zur Heide“ sowie dem Fuß - und Rad-

verkehr. Durch die Bündelung des gewerbl ichen Verkehrs auf der bestehenden Achse, 

die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Gehwegverbindungen und die Sicherung 

angemessener Sichtverhältnisse im Bereich von Einmündungen wird einer Beeinträch-

t igung der Verkehrssicherheit  entgegengewirkt.  

Hinsicht l ich der technischen Infrastruktur baut die Planung auf  den bestehenden Lei -

tungsnetzen für Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikat ion auf.  Die zusätzl i -

chen Bedarfe infolge der geplanten Betr iebserweiterung können im Wesentl ichen in 

das vorhandene System integrier t  werden.  Etwaige Leitungsverstärkungen erfolgen in 

Abstimmung mit  den zuständigen Trägern der Versorgung und Entsorgung.  Ein beson-

derer Schwerpunkt der Planung l iegt auf einer nachhalt igen Regenwasserbewir tschaf-

tung und dem Schutz des Grundwassers. Für das gesamte Plangebiet wird das Nie -

derschlagswasser gesammelt und über ein Leitungssystem einer neu zu err ichtenden 

Versickerungsanlage zugeführ t.  Der Standor t der Anlage bef indet s ich öst l ich der 

Straße „ Zur Heide“ auf den Flurstücken 15/2  und 162, d ie s ich im Eigentum des Bau-

herrn bef inden.  

Der geotechnische Bericht vom 25.11.2025 weist  für  den vorgesehenen Standor t 

Durchlässigkeitsbeiwer te zwischen 1,6  ×  10⁻²  m/s und 4,6  ×  10⁻⁶ m/s nach. Damit ist  

die Eignung des anstehenden Bodens für  eine f lächenhafte Versickerung gemäß den 

Anforderungen der DWA -M  153 und A  138 gegeben. Die Planung sieht  eine belebte 

Bodenzone mit mindestens 20  cm bewachsener Oberbodenschicht  vor,  sodass eine 

hinre ichende Reinigung des Niederschlagswassers s ichergestel lt  ist.  Für den Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes Nr.  10 mit einer Fläche von rund 4,25  Hektar 

ergibt sich e in erforderl iches Rückhaltevolumen von ca.  1.300  Quadratmeter.  D ie An-

lage wird dem bestehenden Geländeverlauf angepasst und zur topograf ischen Einbin-

dung in das Gelände eingeschnit ten.  Die Wasser t iefe innerhalb der Versickerungsf l ä -

che beträgt etwa 0,90  Meter. Der Abstand der geplanten Anlage zur talseit igen Grund-

stücksgrenze beträgt mindestens 35  Meter, zur seit l ichen Böschungsoberkante des 

Flurstücks  163 mindestens 5  Meter. Damit ist gewähr leistet,  dass  das anfa l lende Nie -

derschlagswasser ordnungsgemäß bewir tschaftet und das uml iegende Gelände vol l -

ständig berücksicht igt wird.  In die Bemessung e inbezogen s ind sowohl d ie Verkehrs -

f lächen der Stadt Marsberg (ca.  3.210  Quadratmeter) als auch das private Grundstück 

Hausnummer  38 (Flurstück  209, ca.  1.265  Quadratmeter).  Durch die geplante Anlage 

wird e ine dem Stand der Technik entsprechende,  nachhalt ige und grundwasserscho-

nende Regenwasserbewir tschaftung f ür das gesamte Plangebiet  gewährleistet.  

In der Gesamtbetrachtung hat die Stadt Marsberg die unterschiedl ichen Belange ge-

geneinander und untereinander abgewogen. Die gewerbl iche Weiterentwicklung an 
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einem bestehenden Standor t,  die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Umsetzung 

der städtebaulichen Entwicklungsziele werden als gewicht ig eingestuft.  Dem stehen 

Beeinträchtigungen insbesondere für  die Schutzgüter Boden, Fläche,  Landschaft  und 

Ar ten gegenüber, die durch Begrenzung der Flächenausdehnung, gestalter ische Fest-

setzungen, d ie Umsetzung der Eingrif fsregelung e inschl ießl ich externer Kompensati -

ons- und CEF-Maßnahmen sowie durch wasserwir tschaft l iche Maßnahmen soweit  wie 

möglich vermieden oder geminder t werden. Unter Berücksicht igung dieser Maßnah-

men wird die Planung als städtebaul ich ver tretbar angesehen.  

2.5  Kosten und Finanzierung  

Die durch den Bebauungsplan veranlassten Kosten betreffen im Wesentl ichen die Her-

stel lung und Anpassung der Erschl ießungsanlagen, d ie technische und grüne Infra -

struktur sowie die Umsetzung der naturschutzrechtl ichen Ausgle ichs - und Ersatzmaß-

nahmen. Hierzu zählen insbesondere der Ausbau bzw. die Anpassung der Straße „ Zur  

Heide“ im Bereich des Plangebiets, d ie Herstel lung ggf.  erforderl icher Ver - und Ent-

sorgungsleitungen, die Anlage von Grünstrukturen und die Durchführung von Pf lege - 

und Entwicklungsmaßnahmen auf  den Ausgleichsf lächen.  

Die Finanzierung der auf den Betr ieb bezogenen Erschl ießungs - und Ausstat tungs-

maßnahmen erfolgt überwiegend durch den Vorhabenträger bzw. die Grundstücksei -

gentümer, soweit  d iese Kosten nach den gesetzl ichen Best immungen des BauGB und 

des Kommunalabgabenrechts auf s ie über tragen werden können. Die Stadt Marsberg 

trägt die Kosten für  gemeindl iche Aufgaben, soweit  s ie nicht auf Drit te umgelegt wer-

den können und soweit keine Ref inanzierung über Beiträge, Gebühren oder privat-

rechtl iche Vereinbarungen erfolgt.  

Die naturschutzrecht l ichen Kompensat ionsmaßnahmen werden durch entsprechende 

ver tragl iche Regelungen, Festsetzungen im Bebauungsplan und gegebenenfal ls ergän-

zende öffent l ich-rechtl iche Vereinbarungen gesicher t.  Auf diese Weise wird gewähr-

leistet,  dass die mit der Planung verbundenen Eingrif fe dauerhaft ausgegl ichen wer-

den, ohne die kommunalen Haushalte unangemessen zu belasten.  

3 Begründung der Textfestsetzungen  

3.1  Bauplanungsrechtl ichen Festsetzungen  

3.1.1  Art der baulichen Nutzung  

Die für d ie Bebauung vorgesehenen Flächen werden als „Gewerbegebiet“ im Sinne des 

§ 8 BauNVO festgesetzt,  weil  d ie Planung vorrangig der standor tgebundenen Weiter-

entwicklung e ines bestehenden, produzierenden Betr iebs und der Aufnahme ver-

gleichbarer gewerbl icher Nutzungen dient.  Damit wird eine rechtssichere Grundlage 

geschaffen, um den bestehenden Gewerbestandor t zu s ichern, die erforderl ichen Er-

weiterungsf lächen konzentr ier t bereitzustel len und die gewerbl iche Entwicklung am 

Or tsrand von Giershagen in geordnete Bahnen zu lenken. D ie Wahl der Gebietsar t 

dient zugleich der Vermeidung städtebaul ich unerwünschter Nutzungen, insbesondere 

nicht  standor tgebundener Einzelhandelsbetr iebe in peripherer Lage, die dem Zentren-

system der Stadt Marsberg und den Zielen der  Nahversorgung widersprächen.  
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Aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung am südlichen Siedlungsrand ist  d ie Planung 

gehalten, den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältn isse sowie dem 

Gebot der Rücksichtnahme nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB Rechnung zu tragen. Vor 

diesem Hintergrund wird das Gewerbegebiet intern dif ferenzier t:  In den immissions -

sensib len Randbereichen gelten strengere Anforderungen an die Zulässigkeit  von An-

lagen, die an der Abstandsl iste zum Abstandserlass des Landes Nordrhein -Westfalen 

und den Empfehlungen der KAS 18 ausger ichtet s ind. Im betroffenen Tei lbereich wer-

den nur Betr iebsar ten zugelassen, die der Abstandsklasse VII  zugeordnet werden kön-

nen, d.  h.  solche,  von denen nur geringe oder keine erheblichen Beläst igungen oder 

Gefahren für d ie Umgebung ausgehen.  

Diese Dif ferenzierung ist erforderl ich, um sicherzuste l len, dass die zulässigen Nutzun-

gen auch bei  Vol l lastbetr ieb die maßgebl ichen immissionsschutzrechtl ichen Grenz-

wer te, insbesondere nach TA Lärm, an den nächstgelegenen Wohngebäuden e inhal-

ten.  

Im nördl ichen Bereich des Gewerbegebiets wird eine größere Bandbreite gewerbl icher 

Nutzungen zugelassen, soweit sie dem Gebietscharakter nach § 8 BauNVO entspre -

chen und immissionsschutzrecht l ich ver trägl ich s ind. Damit  bleibt das Gebiet insge -

samt für den ansässigen Bet r ieb und vergleichbare Betr iebe funktional  nutzbar,  ohne 

die Nachbarschaft übermäßig zu belasten.  Die Kombinat ion aus Gebietsar t „Gewerbe -

gebiet“,  interner Dif ferenzierung nach Abstandsklassen  und Ausschluss städtebaul ich 

unerwünschter Einzelhandelsnutzungen ste l l t  sicher, dass der Standor t le istungsfähig, 

aber zugleich rücksichtsvol l  entwickelt  werden kann.  

3.1.2  Maß der baulichen Nutzung  

Für das Gewerbegebiet wird eine Grundf lächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt,  mit  der 

Möglichkeit,  gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO in einem begrenzten Umfang Nebenanlagen 

und Ste l lp lätze bis zu einer maximalen zulässigen Grundf läche von 0,9 auszunutzen.  

Diese Festsetzung trägt dem Flächenbedarf typischer Hal lennutzungen Rechnung, d ie 

aus funkt ionalen Gründen auf  hohe baul iche D ichte, große zusammenhängende Bau-

körper und ausreichende Rangier- und Lagerf lächen angewiesen sind.  Zugleich wird 

vermieden, dass zusätzl iche  Gewerbef lächen an anderen, siedlungsfernen Standor ten 

ausgewiesen werden müssen, sodass der Flächenverbrauch insgesamt begrenzt 

bleibt.  

Die hohe GRZ wird durch die Festsetzung umfangreicher nicht überbaubarer Grund-

stücksf lächen a ls Grün- und Versickerungsbereiche, d ie naturnahe private Grünf läche 

mit  Wiesenentwicklung sowie durch Begrünungsvorgaben für d ie verbleibenden Frei -

f lächen kompens ier t.  In der Gesamtbilanz ergibt  sich trotz hoher GRZ ein deutl iches 

Maß an unversiegelten und bepf lanzbaren Flächen, die sowohl der Versickerung von 

Niederschlagswasser als auch dem Klima -, Boden- und Ar tenschutz dienen. Der Ge-

samtversiegelungsgrad des Plangebiets b leibt damit  in einem Rahmen, der unter Be-

rücksicht igung der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen als städtebaulich ver tretbar 

angesehen werden kann.  

Die baul ichen Höhen werden so festgesetzt,  dass die geplanten Hallen - und Betr iebs-

gebäude die betr iebsnotwendigen Raumhöhen bieten,  s ich zugleich aber in das vor-

handene Or ts - und Landschaftsbi ld e infügen. Die zulässige Gebäudehöhe or ient ier t  

sich an den bestehenden Anlagen des Betr iebs und an der topographischen Situat ion 
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der „Haide“, um eine Überprägung der Si lhouet te des Or tsrands zu vermeiden.  Durch 

die Kombinat ion aus Höhenbegrenzung, Geländemodell ierung (Erdwall)  und Eingrü-

nung wird s ichergestel lt ,  dass das Gewerbegebiet im Landschaftsraum visuel l  gefasst  

und in der Fernwirkung reduzier t  wird.  

3.1.3  Bauweise und Baufenster  

Die Festsetzungen zur Bauweise und zu den überbaubaren Grundstücksf lächen erfol-

gen auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.  V. m. § 22 BauNVO und dienen dazu, 

die Ste l lung der Gebäude, d ie innere Erschl ießung und die Frei f lächenstruktur städte -

baulich zu ordnen. Durch die Fest legung der Baugrenzen wird sichergestel lt ,  dass die 

Hauptgebäude in funkt ionsgerechtem Zusammenhang zu Erschl ießungs - und Lagerf lä -

chen angeordnet werden können und zugle ich ausreichend zusammenhängende Grün - 

und Versickerungsf lächen erhalten bleiben.  

Die gewählte Bauweise ermöglicht großf lächige Hal lenbauten und betr iebsnotwendige 

Anbauten, ohne die Grundstücke bis an ihre Grenzen vol lständig zu überbauen. D ie 

Baufenster s ind so dimensionier t und posit ionier t,  dass s ie eine eff iz iente betr iebl iche 

Nutzung zulassen, gleichzeit ig  aber Abstände zu den Grundstücksgrenzen und zum 

Erdwall  e inhalten, d ie für Immissionsschutz, Brandschutz, Ret tungswege und die Ein-

grünung erforderl ich s ind.  Damit  wird sowohl den betr iebl ichen Erfordernissen a ls 

auch den Belangen der Nachbarschaft  und des Landschaftsbi ldes Rechnung getragen.  

Durch die Konzentrat ion der baulichen Anlagen innerhalb k lar def inier ter Baufenster  

wird zudem vermieden, dass s ich einzelne bauliche Anlagen ungeordnet in d ie Freif lä -

chen entwickeln oder in sensiblen Randbereichen (z.  B. zum Landschaftsschutzgebiet) 

auftreten.  

3.1.4  Verkehrsf lächen  

Die Festsetzungen zu den Verkehrsf lächen beruhen auf § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB und 

dienen der gesicher ten und leistungsfähigen Erschl ießung des Gewerbegebiets. Die 

Erschl ießung erfolgt über die Straße „ Zur Heide“, d ie als öffent l iche Verkehrsf läche 

festgesetzt und an die Landesstraße L 870 („Papenstraße“) angebunden ist.  Damit 

wird d ie bereits vorhandene Erschl ießungsstruktur genutzt und eine zusätzl iche Inan-

spruchnahme neuer Trassen im Außenbereich vermieden.  

Die Dimensionierung der Verkehrsf lächen orient ier t s ich an den Anforderungen des zu 

erwar tenden Liefer- und Personenverkehrs, einschl ießl ich des  möglichen Schwerlast-

verkehrs für  den bestehenden Betr ieb. Breite und Führung der Fahrbahn sowie die  

Anordnung von Einmündungen und Zufahr ten s ind so gewählt,  dass sich der gewerb-

l iche Verkehr s icher abwickeln lässt und die verkehrl iche Leistungsfähigkeit  der  Straße 

„Zur Heide“ auch unter Berücksicht igung der bestehenden Schul - und Kindergar ten-

standor te gewähr leistet bleibt.  Besondere Bedeutung kommt dabei der Sicherung aus -

reichender Sichtfelder im Bereich von Einmündungen und Grundstückszufahr ten zu.  

Die verkehrl ichen Festsetzungen tragen damit dazu bei,  die Mehrbelastungen durch 

den zusätzl ichen Gewerbeverkehr auf ein zumutbares Maß zu begrenzen und die Be-

lange der Wohnbevölkerung sowie der sozialen Einr ichtungen an der  Straße „ Zur 

Heide“ in der Abwägung angemessen zu berücksicht igen.  
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3.1.5  Versorgungsf lächen  

Die Festsetzungen zu den Versorgungsf lächen dienen dazu, für das Gewerbegebiet  

die technischen Voraussetzungen für eine kl imafreundliche Energieversorgung und 

eine or tsnahe, ressourcenschonende Regenwasserbewir tschaftung planungsrechtl ich 

zu s ichern. Sie überlagern bewusst  die als pr ivate Grünf lächen mit der Zweckbest im-

mung „naturnahe Wiese“ festgesetzten Bereiche,  um technische Funkt ionen und öko-

logische Qualitäten räumlich zu bündeln und zusätzl iche Flächeninanspruchnahmen 

zu vermeiden.  

Mit der Zweckbest immung „Erneuerbare Energien und Elektr iz ität“ werden Flächen für 

Anlagen und Einr ichtungen zur dezentralen Erzeugung, Ver tei lung, Nutzung oder Spei -

cherung von Strom aus erneuerbaren Energien planerisch vorbehalten. D ies schafft  

die Möglichkeit,  etwa technische Nebenanlagen von Photovoltaik -Systemen oder Tra-

fostat ionen konzentr ier t und landschaftsver trägl ich unterzubringen, ohne die übr igen 

Gewerbef lächen zusätzl ich zu belasten.  

Die Zweckbestimmung „Regenwasserrückhaltung, -ableitung, -versickerung und 

Löschwasserbereitstel lung“ stel l t  sicher, dass ausreichend bemessene Flächen für Re-

tentions - und Versickerungsanlagen sowie für d ie Löschwasservorhaltung (auch un-

terird isch) dauerhaft gesicher t sind. Durch die Kombination mit der Nutzung a ls na -

turnahe Wiese können diese Anlagen naturnah gestaltet,  begrünt und ökologisch auf-

gewer tet werden, sodass sie neben ihrer technischen Funkt ion auch zur Grundwas-

serneubildung, zur Minderung von Spitzenabf lüssen bei Starkregenereignissen und zur 

Förderung der Biodiversität beitragen.  

In der Gesamtbetrachtung ermögl ichen die Versorgungsf lächen eine integrier te Lö-

sung,  bei  der d ie Anforderungen an Kl imaschutz,  Starkregenvorsorge, Löschwasser-

sicherheit  und ökologische Aufwer tung in einem räumlich begrenzten Bereich zusam-

mengeführ t werden.  Dies entspricht dem Gebot des sparsamen Umgangs mit  Grund 

und Boden und unterstützt die Umsetzung einer kl imaangepassten, ressourcenscho-

nenden technischen Infrastruktur im Gewerbegebiet .  

3.1.6  Führung von Versorgungsleitungen  

Die Führung von Leitungen und Versorgungsanlagen erfolgt  im Wesentl ichen innerhalb 

der festgesetzten Verkehrs - und Versorgungsf lächen sowie in technisch erforderl ichen 

Leitungsrechten über pr ivate Grundstücke. Durch die Bündelung der Leitungen in 

Trassen und die Or ient ierung an bestehenden Leitungsver läufen werden zusätzl iche 

Eingrif fe in Boden und Vegetat ion minimier t und die Unterhaltung der Anlagen er leich-

ter t.  

In den Festsetzungen wird klargeste l lt ,  dass die Anordnung und Ausgestaltung von 

Versorgungsanlagen mit  den jeweil igen Versorgungsträgern abzustimmen ist  und die 

Belange des Boden- und Grundwasserschutzes zu berücksicht igen sind. D ies gi lt  ins -

besondere für  Leitungen, in denen wassergefährdende Stoffe geführ t werden oder die 

in sensiblen Bereichen (z.  B.  in der Nähe geplanter Versickerungsf lächen) verlaufen. 

Auf diese Weise wird sichergeste l lt ,  dass die technische Erschl ießung mit den Umwelt-

belangen in Einklang gebracht wird.  
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3.1.7  Grünf lächen, Erdwall, Aufschüttungen  

Die bis lang landwir tschaft l ich genutzten Flächen im öst l ichen Tei l  des Plangebiets wer-

den als private Grünf lächen mit  der Zweckbestimmung „naturnahe Wiese“ festgesetzt,  

um sie dauerhaft der baulichen Inanspruchnahme zu entz iehen und zugleich für meh-

rere städtebaul ich und umweltfachl ich bedeutsame Funktionen zu s ichern. Damit  ist  

verbunden, dass diese Bereiche künft ig nicht als Bauf lächen genutzt werden, sondern 

als begrünte, ex tensiv zu bewir tschaftende Freif lächen erhalten bleiben,  die das Ge -

werbegebiet landschaft l ich einbinden, das Or ts - und Landschaftsbi ld aufwer ten und 

als Retent ions - und Versickerungsräume dienen. Die Festsetzung trägt zugle ich den 

Zielen des über lagernden Landschaftsschutzgebiets Rechnung, indem die Offenhal-

tung der Landschaft und die Grünlandnutzung als prägendes Landschaftselement ge-

sicher t werden und e ine schonende landwir tschaft l iche Nutzung in Form der Bewei -

dung weiterhin mögl ich ble ibt.  

Diese pr ivaten Grünf lächen werden vol lständig von einer Versorgungsf läche überla-

ger t,  die die Zweckbestimmungen „Erneuerbare Energien und Elektr iz ität“  sowie „Re-

genwasserrückhaltung, -ableitung, -versickerung und Löschwasserbereitste l lung“ 

trägt.  Ziel d ieser Überlagerung ist es, d ie hierfür erforder l ichen technischen Infra -

struktureinrichtungen – etwa Anlagen zur Regenwasserbewir tschaftung, Löschwasser-

behälter (auch unter irdisch) oder Trafostat ionen – räumlich zu konzentr ieren und in 

eine naturnah gestal tete  Wiesenf läche einzubet ten, anstat t zusätzl iche Flächen im 

Plangebiet in Anspruch zu nehmen. Auf den privaten Grünf lächen s ind daher neben 

der Grünf lächennutzung ausschließl ich die im Bebauungsplan festgesetzten Versor-

gungsanlagen sowie die zu deren Funktio nsfähigkeit  erforderl ichen Nebenanlagen zu -

lässig; in diesem Rahmen können in begrenztem Umfang auch Tei l f lächen, etwa für  

Trafostat ionen oder Feuerwehraufste l l f lächen, versiegelt  werden, ohne dass der 

grundsätzl iche Charakter als naturnahe Grünf läche ver lo ren geht.  

Mit der Kombinat ion aus privater Grünf läche und überlager ter  Versorgungsf läche wer-

den mehrere Zie le gleichzeit ig  erreicht.  D ie Festsetzung von Flächen für d ie Rückhal-

tung, Able itung und Versickerung von Niederschlagswasser sowie für die Löschwas -

servorhaltung (auch unterird isch) ermöglicht  einen wirksamen Überf lutungs - und 

Starkregenschutz und ent lastet  d ie Kanal isat ion.  Zugleich trägt  die naturnahe Wiesen-

nutzung zur ökologischen Aufwer tung des Gewerbegebiets bei,  indem sie die Versi -

ckerung förder t,  das Mikrokl ima verbesser t und Lebensräume für Pf lanzen und Tiere 

bereitstel l t .  Dass diese Funkt ionen auf  Flächen gebündelt  werden, die nicht  mehr für 

eine intensive landwir tschaft l iche Nutzung vorgesehen s ind, entspricht den Zielen ei -

ner sparsamen Flächeninanspruchnahme, einer kl imaangepassten Regenwasserbe -

wir tschaftung und eines vorsorgenden Bodenschutzes und setzt  die Empfehlungen zur 

Starkregenvorsorge in der Bauleitplanung konsequent um.  

Die Festsetzung von Flächen für Aufschüt tungen und Abgrabungen dient dazu, die 

planungsrechtl iche Grundlage für die Anlage eines Erdwal les am südl ichen Rand des 

Plangebietes zu schaffen und dessen Lage,  Höhe und Ausdehnung verbindl ich zu steu-

ern. Der Or tsbeirat hat angeregt,  an dieser Stel le einen begrünten Wall zu err ichten, 

der sowohl der landschaft l ichen Einbindung des Gewerbegebiets als auch dem Immis -

sionsschutz gegenüber der angrenzenden Wohnbebauung dient.  Diese Anregung wird 

aufgegrif fen,  indem die e rforderl ichen Flächen als Bereiche für  Aufschüt tungen 
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festgesetzt werden,  auf denen ein etwa 2,0 Meter hoher Erdwal l  mit  einem Böschungs -

verhältnis von 1 :  1,5 und einer rund 3 Meter breiten Krone hergestel lt  werden kann.  

Mit dem Erdwall  wird eine wirksame opt ische und akust ische Abschirmung zwischen 

Gewerbegebiet und Wohngebiet erreicht,  ohne dass hierfür  baul iche Anlagen err ichtet 

oder zusätzl iche versiegelte Flächen in Anspruch genommen werden müssen.  Die Aus-

gestaltung mit f lach geneigten, dauerhaft begrünten Böschungen ermöglicht e ine 

standsichere, erosionsarme und landschaftsver trägl iche Einbindung des Walles in das 

Umfeld.  Nachbarrechtl iche Belange, insbesondere in Bezug auf Abstandsf lächen,  wer-

den gewahr t;  Erdwälle sind zwar keine Gebäude im Sinne der BauO NRW, können aber 

bei einer Höhe von mehr als 2,0 Metern oder bei stei len Böschungen abstandsf lächen-

relevant se in. Durch die gewählte Ausbi ldung mit einem Böschungsverhältnis von 1 : 

1,5 wird angestrebt,  die Wandwirku ng zu minimieren und nachbarl iche Belange zu 

wahren; im Übr igen s ind die e inschlägigen abstandsf lächen - und nachbarrecht l ichen 

Vorgaben im Genehmigungsverfahren zu beachten.  

Ein weiterer Beweggrund für  die Festsetzung der Flächen für  Aufschüt tungen und Ab-

grabungen l iegt im ressourcenschonenden Umgang mit anfal lendem Bodenmateria l.  

Der beim Geländeschnit t  und bei  der Herstel lung der Bauf lächen ausgehobene Boden 

kann or tsnah für  den Aufbau des Erdwalls wiederverwendet werden, sodass Abfuhr-  

und Entsorgungswege minimier t  und zusätzl iche Bodenentnahmen vermieden werden. 

Dies trägt  sowohl zu einem sparsamen Umgang mit  Grund und Boden als auch zur 

Reduzierung von Transpor taufwand und  damit verbundenen Emissionen bei  und ent-

spricht  dem in § 1a BauGB veranker ten Gebot des Bodenschutzes.  

3.1.8  Maßnahmen zum Schutz, zur Pf lege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft  

Die Festsetzungen zu Maßnahmen des Natur- und Bodenschutzes sowie zur Pf lege 

und Entwicklung von Natur und Landschaft dienen der Umsetzung der naturschutz - 

und bodenschutzrechtl ichen Anforderungen (§§ 14 f f .  BNatSchG, § 1a BauGB) und 

umfassen zugleich die Grundzüge einer or tsnahen,  schadlosen Regenwasserbewir t-

schaftung. Sie bi lden gemeinsam mit den Festsetzungen zu Grünf lächen, Versor-

gungsf lächen und technischen Anlagen ein integrier tes Konzept,  das die Eingr if fe in 

Boden, Wasser, Ar ten und Landschaft minde r t und kompensier t.   

Diese privaten Grünf lächen werden vol lständig von Versorgungsf lächen überlager t ,  

die d ie Zweckbest immungen „Erneuerbare Energien und Elektr iz ität“  sowie „Regen-

wasserrückhaltung, -ableitung, -versickerung und Löschwasserbereitstel lung“ tragen.  

Ziel d ieser Überlagerung ist es, d ie dafür erforderl ichen technischen Infrastrukturein-

r ichtungen – insbesondere Versickerungs - und Retent ionsanlagen, Löschwasserbehäl-

ter (auch unterirdisch) und Trafostat ionen – räumlich zu bündeln und in e ine naturnah 

gestaltete Wiesenf läche einzubet ten, anstat t zusätzl iche Flächen in Anspruch zu neh-

men. Die Anlagen können als f lach ausgebildete Mulden, R igolen oder vergleichbare 

Bauwerke ausgeführ t  werden und werden begrünt,  sodass s ie neben ihrer technischen 

Funkt ion auch zur Grundwasserneubildung, zur Minderung von Abf lussspitzen bei  

Starkregenereignissen und zur Förderung der Biodiversität beitragen.  

Angesichts der karstempfindl ichen geologischen Verhältnisse ist d ie Versickerung an 

fachgutachterl iche Rahmenbedingungen geknüpft.  Versickerungsanlagen werden nur 

dor t vorgesehen, wo Bodeneigenschaften und Grundwasserabstand eine schadlose 
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Einleitung ermöglichen; für Niederschlagswasser von stärker belasteten Flächen s ind 

vorgelager te Reinigungsstufen vorzusehen. Anlagen zum Umgang mit  wassergefähr-

denden Stoffen sind so zu err ichten und zu betreiben,  dass ein Eindr ingen in den Un-

tergrund ausgeschlossen ist.  D ie Kombinat ion aus naturnaher Versickerung  und Rück-

haltung setzt  die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes und die Empfehlungen 

zur Starkregenvorsorge in der Bauleitplanung um, ohne weitergehende Bauverbote 

oder zwingende Schutzniveaus festzulegen, da die nach Starkregenhinweiskar te zu 

erwar tenden Überf lutungstiefen gering und zeit l ich begrenzt sind.  

Die Festsetzung von Flächen für Aufschüt tungen und Abgrabungen schafft  die pla-

nungsrecht l iche Grundlage für  die Anlage eines Erdwalles am südl ichen Rand des 

Plangebiets. Der etwa 2,0 m hohe, mit  einem Böschungsverhältnis von 1 :  1,5 und 

einer rund 3 m bre i ten Krone ausgebildete Wall dient zugleich der landschaft l ichen 

Einbindung des Gewerbegebiets und dem Immissionsschutz gegenüber der angren-

zenden Wohnbebauung. Die f lach geneigten, begrünten Böschungen ermöglichen eine 

erosionsarme, landschaftsver trägl iche  Einbindung; der Wal l  wird überwiegend aus im 

Plangebiet anfal lendem Bodenmater ial hergestel lt ,  wodurch Abfuhrwege und zusätzl i -

che Bodenentnahmen vermieden werden.  D ies unterstützt  den sparsamen Umgang mit 

Grund und Boden und reduzier t transpor tbedingte Em issionen. Nachbarrechtl iche Be -

lange,  insbesondere im Hinbl ick auf  Abstandsf lächen,  werden durch die gewählte Aus-

bi ldung gewahr t  und sind im Baugenehmigungsverfahren zu beachten.  

Die Festsetzung zur Gestaltung der öffent l ichen und pr ivaten Außenbeleuchtung dient  

dem Schutz der angrenzenden Natura -2000-Gebiete und der dor t vorkommenden Fle -

dermäuse sowie weiterer nachtakt iver Ar ten. Vorgesehen ist,  dass  die Außenbeleuch-

tung energiesparend, blendfrei,  streul ichtarm sowie ar ten - und insektenfreundlich 

auszuführen ist  und e ine maximale Farbtemperatur von 2.700 Kelvin (warmweiß)  nicht 

überschreiten darf.  Auf diese Weise werden Leuchtmit te l mit hohem Blau - und UV-An-

tei l  vermieden, die besonders viele Insekten anziehen und von zahlreichen Fleder-

mausar ten gemieden werden. Die Festsetzungen werden als verbindl iche Anforderun-

gen ausgestaltet und tragen dazu bei,  Licht immissionen als mögl iche Beeinträcht igun-

gen der Erhaltungsziele der FFH- und Vogelschutzgebiete zu reduzieren.  

Ar tenschutzrecht l ich wurde insbesondere das Vorkommen der Feldlerche als streng 

geschützter Bodenbrüter berücksicht igt.  Um die Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG zu vermeiden, wird die Baufeldfreimachung zeit l ich gesteuer t:  Rodungen, 

Vegetat ionsräumungen und vergleichbare Arbeiten sind grundsätzl ich auf  den Zeit-

raum vom 1.  Oktober bis zum 28. Februar begrenzt;  außerhalb dieses Zeitraums sind 

sie nur zulässig, wenn eine fachkundige Person das Fehlen von For tpf lanzungs - und 

Ruhestät ten bestät igt  und die Untere Naturschutzbehörde zust immt. Ergänzend wer-

den CEF-Maßnahmen festgelegt,  mit  denen geeignete Brut - und Nahrungsf lächen für 

Feldlerchen rechtzeit ig vor Eingrif fsbeginn geschaffen und dauerhaft erhalten werden.  

Die bodenkundl iche Baubegle itung ist ab einer Inanspruchnahme der durchwurzelba-

ren Bodenschicht  von mehr als 3.000 m² vorgesehen und sol l  sicherstel len, dass bei 

großf lächigen Erdarbeiten die Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes be-

achtet werden.  Die fachkundige Begleitung hat insbesondere darauf zu achten, dass 

Ober- und Unterboden getrennt gewonnen, gelager t  und wieder eingebaut werden, 

Verdichtungen vermieden oder minimier t  und Rekult iv ierungsmaßnahmen fachgerecht 

umgesetzt werden.  D ie gewählte Flächenschwel le trägt  dem Umstand Rechnung,  dass 

ab dieser Eingrif fsgröße typischerweise f lächenhafte Beeinträcht igungen der 



B egründung  

zum Beb auung sp lan  Nr .  10  "Gewerb egeb ie t  au f  d er  Ha ide “  

 

 

-  17 -  

Bodenfunktionen zu erwar ten sind, bei denen ohne fachl iche Steuerung ein Verlust 

von Fi lter-,  Speicher- und Lebensraumfunkt ionen wahrscheinl ich wäre.  

In der Summe stel len die Maßnahmen zur Nutzung und Gestaltung der Grünf lächen,  

zur Regenwasserbewir tschaftung,  zur Beleuchtung, zur ar tenschutzgerechten Durch-

führung der Bauarbeiten und zur bodenkundl ichen Baubegleitung s icher,  dass die mit 

der Planung verbundenen Eingrif fe in Boden, Wasser, Ar ten und Landschaft auf  das 

notwendige Maß begrenzt und die verble ibenden Beeinträchtigungen fachl ich und 

rechtl ich tragfähig kompensier t  werden.  

3.1.9  Maßnahmen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie  

Die Festsetzung,  dass im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans mindestens 

50 Prozent der nutzbaren Dachf lächen von Gebäuden und baulichen Anlagen inner-

halb der überbaubaren Grundstücksf lächen mit Anlagen zur Nutzung solarer Strah-

lungsenergie (Photovo ltaik- oder Solar thermieanlagen) auszustat ten s ind, beruht  auf 

§ 9 Absatz 1 Nummer 23 Buchstabe b BauGB und der Kl imaschutzklausel des § 1 

Absatz 5 Satz 2 BauGB. Sie verfolgt das Ziel,  die im Gewerbegebiet neu entstehenden,  

großf lächigen Dachf lächen systemat isch für die Erzeugung erneuerbarer Energien zu 

nutzen und damit e inen wirksamen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissi -

onen und zur Umsetzung der kommunalen Kl imaschutzzie le zu le isten. Durch die Nut-

zung der solaren Strahlungsenergie können fossi le  Energieträger tei lweise ersetzt,  der 

CO₂-Ausstoß des Gewerbegebiets gesenkt und die städtebaul ichen Ziele einer k l ima-

gerechten Entwicklung unterstützt werden.  

Ein wesent l icher Beweggrund für  d ie Festsetzung l iegt  darin,  die benöt igte Energie 

möglichst direkt am Or t des Verbrauchs zu produzieren. Hierdurch wird die Netzinfra -

struktur ent lastet,  die Belastung überregionaler Stromnetze verminder t  und Über tra -

gungsver luste werden reduzier t.  Die Solarmindest f läche stärkt somit d ie lokale Ener-

gieversorgung, erhöht die Energieunabhängigkeit  des Gewerbegebiets und w irkt den 

Risiken steigender Energiepreise und mögl icher Versorgungsunsicherheiten entgegen.  

Da Dachf lächen bereits versiegelte Flächen darstel len, ermögl icht ihre solare Nutzung 

eine f lächensparende Energieerzeugung, ohne zusätzl iche Freif lächen in Anspruch zu 

nehmen oder Nutzungskonf l ikte mit  Landwir tschaft und Naturschutz auszulösen.  

Für d ie Ermit t lung der nach dieser Festsetzung maßgebl ichen Dachf lächen wird dif fe -

renzier t:  

Als „nutzbare Dachf lächen“ gelten al le Dachf lächen von Gebäuden und sonst igen bau-

l ichen Anlagen innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksf lächen, d ie 

bau- und anlagentechnisch grundsätzl ich für die Insta l lat ion von Solaranlagen geeig -

net sind. Hierzu zählen insbesondere die Hauptdächer der Produktions -,  Lager- und 

Verwaltungsgebäude sowie größerer Nebengebäude, soweit sie ausreichend tragfähig, 

dauerhaft zugänglich und im Tagesverlauf hinre ichend besonnt sind.  

Nicht in die Berechnung einzubeziehen sind Dachf lächen, die nachweis l ich nicht oder 

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand solar tauglich genutzt werden können. Dazu ge -

hören insbesondere dauerhaft verschat tete Dachbereiche (z.  B. durch höhere Baukör-

per oder technische Aufbauten), Flächen für Dachaufbauten, wie Aufzugsschächte, 

Lüftungszentra len, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, große Lichtkuppeln oder Dach-

entwässerung, sowie die Dächer untergeordneter Nebenanlagen mit sehr kle iner oder 

konstrukt iv ungeeigneter Dachf läche. Diese nicht nutzbaren Dachf lächen und die 
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Dachf lächen untergeordneter Nebenanlagen werden vorab von der Gesamtdachf läche 

abgezogen; die Quote von mindestens 50 Prozent bezieht sich anschließend auf d ie 

verbleibende, tatsächlich nutzbare Dachf läche.  

Neben Photovoltaikmodulen können auch Solar thermieanlagen auf  die zu erreichende 

Mindestf läche angerechnet werden, da beide Technologien solar  erzeugte Energie be-

reitstel len und gle ichermaßen zur Verr ingerung fossi ler Energieverbräuche beitragen. 

Dadurch wird den unterschiedl ichen technischen und wir tschaft l ichen Rahmenbedin-

gungen der Betr iebe Rechnung getragen und eine f lexible Umsetzung ermögl icht.  Ins -

gesamt trägt d ie verpf l ichtende Nutzung eines wesentl ichen Tei ls der nutzbaren Dach-

f lächen zur Integrat ion erneuerbarer Energien in d ie Standor tentwicklung, zur Verbes-

serung der Energie - und Treibhausgasbilanz des Gebietes und zur langfr ist igen ökolo-

gischen und wir tschaft l ichen Qualität  des Gewerbegebiets bei.   

3.2  Bauordnungsrechtl iche Festsetzungen  

Die bauordnungsrechtl ichen Festsetzungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen 

und zur Ausgestaltung der Grundstücksfre if lächen beruhen auf  § 9 Abs. 4 BauGB in 

Verbindung mit § 89 Abs. 1 Nr. 7 BauO NRW 2018. Sie d ienen dazu, das Erschei -

nungsbild des Gewerbegebiets zu ordnen, Beeinträchtigungen des Or ts - und Land-

schaftsbi ldes zu vermeiden und zugleich Belange des Kl ima -, Boden- und Ar tenschut-

zes zu berücksicht igen.  

3.2.1  Äußere Gestaltung baulicher Anlagen und Werbeanlagen  

Die Vorgaben zur Gestaltung der Fassaden, Dächer und technischen Aufbauten zie len 

darauf ab, großvolumige Hallenbauten und betr iebl iche Anlagen in ihrer opt ischen Wir-

kung zu begrenzen und eine gebietsangemessene,  zurückhaltende Gestaltung zu er-

reichen. Grel le,  f luoreszierende Farben, stark ref lekt ierende Material ien sowie über-

mäßig dominierende Werbeanlagen werden ausgeschlossen, um unerwünschte Fern-

wirkungen und e ine Beeinträchtigung des Landschaftsbi ldes zu vermeiden. Großf lä -

chige Werbeanlagen, Bl ink- und Lauf l ichter oder vergleichbare bewegte Lichtwerbung 

sind unzulässig, um visuel le Störungen und zusätzl iche Licht immissionen zu verhin-

dern.  

Die bauordnungsrechtl ichen Gestaltungsfestsetzungen tragen damit dazu bei,  ein e in-

heit l iches, ruhiges Gesamtbild des Gewerbegebiets zu s ichern und Konf l ikte mit  dem 

angrenzenden Landschaftsraum sowie der Wohnbebauung zu minimieren. Zugle ich 

wird die Möglichkeit  eröffnet,  betr iebsnotwendige Kennzeichnungen und Beschr if tun-

gen in angemessenem Umfang vorzusehen, soweit sie s ich in das städtebaul iche Kon-

zept einfügen.  

Besondere Bedeutung kommt den Festsetzungen zur Außenbeleuchtung zu, die – wie 

oben dargestel lt  – vorsehen, dass Beleuchtungsanlagen energiesparend, blendfrei, 

streul ichtarm sowie ar ten- und insektenfreundl ich auszuführen s ind und eine maximale 

Farbtemperatur von 2.700 Kelv in einzuhalten ist.  D iese Vorgaben werden im Sat-

zungstext als verbindl iche Anforderungen ausgestaltet und s ind damit n icht nur Emp-

fehlungen, sondern rechtl ich bindende Maßgaben, die unmit telbar dem Schutz der 

nachtakt iven Fauna und der Erhaltungszie le der Natura -2000-Gebiete dienen  
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3.2.2  Begrünung von baul ichen Anlagen und Grundstücksfreif lächen  

Die Festsetzungen zur Begrünung der baul ichen Anlagen und der Grundstücksfreif lä -

chen dienen dazu, das Gewerbegebiet städtebaulich ver trägl ich in das Umfeld einzu-

binden, das Mikrokl ima zu verbessern und zugleich Boden,  Wasserhaushalt  und Bio-

diversität  zu stärken. Ein prozentualer  Antei l ,  der nicht  überbauten Grundstücksf lä -

chen ist  als Grünf läche anzulegen und dauerhaft zu begrünen,  damit trotz hoher bau -

l icher Ausnutzung ausreichend unversiegelte, bepf lanzbare Flächen erhalten bleiben,  

die der Versickerung von Niederschlagswasser, der Staub- und Luftreinhaltung sowie 

der Durchgrünung des Gebiets d ienen.  

Die Begrünungspf l icht umfasst  neben den offenen Frei f lächen auch geeignete Tei le  

von Nebenanlagen und Einfr iedungen; wo technisch möglich, s ind Dach - oder Fassa-

denbegrünungen vorgesehen, um zusätzl iche Vegetat ionsf lächen zu schaffen und die 

Aufheizung der Gebäude und ihrer Umgebung zu mindern. Die Verwendung überwie -

gend gebietsheimischer, standor tgerechter Gehölze, Sträucher und Stauden ste l l t  si -

cher, dass die Bepf lanzung an die lokalen Standor tbedingungen angepasst  ist,  heimi -

sche Ar ten förder t  und das Landschaftsbi ld nicht durch standor tf remde Ar ten verfrem-

det wird.  

4 Städtebauliche Eingriffsregelung  

Die städtebauliche Eingrif fsregelung dient  dazu, d ie mit  der Aufstel lung des Bebau-

ungsplans verbundenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu ermit teln,  

zu bewer ten und durch geeignete Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. Nach § 

18 BNatSchG ist  bei  Eingrif fen,  die durch Baule itpläne ausgelöst werden,  über Ver-

meidung, Ausgleich und Ersatz nach den Vorschrif ten des Baugesetzbuchs zu ent-

scheiden. Dabei sind die Grundsätze der naturschutzrecht l ichen Eingrif fsregelung – 

Vermeidung,  Minimierung und Kompensation – im Rahmen der p lanerischen Abwägung 

umzusetzen.  

Unvermeidbare Eingri f fe in Natur und Landschaft s ind gemäß § 15 BNatSchG grund-

sätzl ich ausgleichspf l icht ig. Für den Bebauungsplan bedeutet  dies, dass die Inan-

spruchnahme bisher landwir tschaft l ich genutzter Freif lächen, d ie Versiegelung durch 

Gebäude und Verkehrsf lächen sowie Veränderungen des Landschaftsbi ldes als Ein-

grif fe zu bewer ten sind und durch geeignete Maßnahmen – etwa die Sicherung exten-

siv genutzter Grünf lächen, die Anlage naturnaher Wiesen, die or tsnahe Regenwasser-

versickerung oder externe Kompensat ionsf lächen – kompensier t  werden müssen.  Zie l 

ist  es, d ie durch den Eingrif f  beeinträcht igten Funkt ionen von Boden, Wasser, Kl ima,  

Flora, Fauna und Landschaftsbi ld qual itat iv und, soweit möglich, auch quant itat iv zu 

ersetzen und so e in insgesamt ausgewo genes Verhältnis zwischen Bebauung und Frei -

raum zu gewährleisten.  

Die Bewer tung des Eingrif fs und die Ermit t lung des erforderl ichen Kompensat ionsum-

fangs erfolgen verbal -argumentat iv in Anlehnung an den vom Hochsauerlandkre is ent-

wickelten Bewer tungsrahmen „Berücksicht igung qual itat iver Aspekte bei  der Bewer-

tung von Eingrif fen in Natur und Landschaft und Ausgleichs -  oder Ersatzmaßnahmen“ 

(Stand 2006). Dieser Bewer tungsrahmen ermöglicht es, die betroffenen  Biotoptypen 

und Landschaftsfunkt ionen einheit l ich einzustufen, d ie Wer tminderung durch den Ein-

grif f  zu bi lanzieren und den notwendigen Umfang der Aufwer tungs - und 
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Kompensationsmaßnahmen zu best immen. Auf d ieser Grundlage werden die im Be-

bauungsplan festgesetzten Maßnahmen so dimensionier t und ausgestaltet,  dass sie 

einen fachl ich tragfähigen Ausgleich der durch die Planung verursachten Beeinträch-

t igungen sicherste l len.  

4.1  Bewer tungsrahmen des Hochsauerlandkreis  

Bei der verbal-argumentat iven Bewer tung der einzelnen Schutzgüter wird eine stan-

dardisier te Bewer tungsmethode ledigl ich als Hi l fsmit te l herangezogen, um die Bio-

topwer t igkeit  zu erfassen und die Bedeutung verschiedener Nutzungsformen für  Flora 

und Fauna näher einzuordnen. Die ergänzende, an den Bewer tungsrahmen des Hoch-

sauer landkreises angelehnte mathemat ische Bewer tung dient dazu, die durch den Ein-

grif f  verursachten Beeinträchtigungen sowie den Umfang der vorgesehenen Aus-

gleichs - und Ersatzmaßnahmen näherungsweise zu quantif iz ieren, ohne die planeri -

sche Abwägung zu ersetzen.  

Bewer tungsgrundlage ist eine fachgutachterl iche Bestandsaufnahme der Eingrif fs f lä -

chen, bei der die vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen erhoben und nach den ak-

tuel len Erkenntnissen des wissenschaft l ichen Naturschutzes bewer tet werden. D ie da-

ran anschließende Bi lanzierung des Eingr if fs erfolgt in Anlehnung an den Bewer tungs -

rahmen des Hochsauerlandkreises (Bewer tungsschema 1992, Stand Januar 2006) und 

ermöglicht es, die sektoralen Beeinträchtigungen und die Wirksamkeit der vorgesehe -

nen Kompensationsmaßnahmen transparent und nachvol lz iehbar darzuste l len.  

Nutzungstyp nach Bewer tungsrahmen  WF/m²  Fläche je Nutzungstyp in m²  Biotopwer t  

l fd-Nr.  Bezeichnung   vorher  nachher  vorher  Nachher  

Bestand und Entwick lung  

      
 

1  Vers ieg e l te  F l ächen  mi t  d i rek tem 

Abf luss  in  Kan a l  /  Vor f lu ter  

0  8.462   0  0  

2  Wasserg ebund ene F läc hen ,  D ra i -

np f las ter,  Re i tp lä t ze  

1  3.050   3.050  0  

3  Vers ieg e l te  F l ächen  m i t  nachge -

scha l teter  Ober f l ächen wasser-

vers ickerung  

1  0  35.541  0  -35.541  

4  Jung e Z ierg är ten ,  Z ier rasen ,  K in -

dersp ie lp lä t ze  

2  497  7.846  994  -  15.692  

9  Acker  in  in tens iver  Nut zung  3  21.650  0  64.950  0  

13  G rün lan d  in  in ten s i ver  Nut zung;  

Wi ldäc ker  

4  8.712  0  34.848  0  

14  Ruderalf lora /  Brachf lächen auf 

ständig gestör ten /  nährstof fre i -

chen Standor ten (Vers ickerungs -

mulden, Wegesei tengräben, Stra -

ßenböschungen u.a. )  

4  3.010  5.120  12.040  -  20.480  

16  Hausgär ten (= Nutzgär ten; soweit 

n icht im Ist -Zustand ausdi f feren-

z ier t,  a ls Durchschnit tswer t  der 

Grundstücke eines Baugebietes)  

4  2.443  0  9.772  0  

18  Al leen/Baumreihen/Baumgrup-

pen/E inzelbäume mit relat iv  ger in-

ger Fernwirkung; auch: Ergän-

zungspf lanzungen in Streuobst-

wiesen;  Anreicherung von Laub-

holzbeständen mit  sel tenen oder  

gefährdeten heimischen Laubge -

hölzen (E inzelbaumpf lanzung) **)  

5  390  0  1.950  0  

37  Ruderalf lora /  Brachf lächen  auf 

ungestör ten /  nährstoffarmen 

Standor ten,  Sukzessionsf lächen 

auf basenreichen Halden, Grün-

landbrachen,  a l te Bahntrassen, 

Trockenmauern, Lesesteinhaufen  

8  296  0  2.368  0  
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SUMME    48.510  48.510  129.972  -  71.713  

 

B I OTO P W E R T D I F F E R E N Z  5 8 . 2 5 9  

Tabel le  1:  Ermit t lung der B iotopwer td i f ferenz in Anlehnung an den Bewer tungsrahmen des 

Hochsauer landkre ises  

Die Biotopwer termit t lung zeigt,  dass sich der ökologische Wer t  des Plangebietes im 

Zuge der geplanten Inanspruchnahme deutl ich verr inger t.  Ausgehend von einem Bio-

topwer t  von 129.972 Biotopwer tpunkten im Bestand reduzier t sich der Wer t  im Ent-

wicklungszustand auf  58.259 Biotopwer tpunkte und damit um rund zwei Drit tel.  Ursa-

che dieser Herabstufung ist  vor a l lem die zunehmende Versiegelung der b is lang über-

wiegend ackerbaulich genutzten Flächen mit nur mäßigem ökologischem Wer t.  In er-

heblichem Umfang werden diese  Bereiche in versiegelte Flächen mit nachgeschalteter 

Oberf lächenwasserversickerung umgewandelt,  die im Bewer tungsrahmen ledigl ich mit  

1 Biotopwer tpunkt je  Quadratmeter e ingestuft s ind und damit nur noch sehr einge-

schränkte Bodenfunktionen sowie geringe Ha bitatqual itäten aufweisen.  

In der Gesamtbilanz führ t  dies zu e inem deutl ichen Verlust an Leistungsfähigkeit  des 

Naturhaushalts im Plangebiet,  auch wenn durch die geplante Versickerung des Nie -

derschlagswassers zumindest tei lweise hydrologische Funktionen erhalten ble iben.  

4.2  Naturschutzfachlicher Ausgleich  

Für die mit der Umsetzung des Bebauungsplans verbundenen Eingrif fe in Natur und 

Landschaft werden naturschutzfachl iche Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen vorgese-

hen, d ie d ie verbleibenden Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden/Fläche, b iolo-

gische Vielfalt  und Landschaftsbi ld fachl ich geeignet und recht l ich belastbar kompen-

sieren. D ie Maßnahmen knüpfen an vorhandene naturschutzfachl ich wer tvol le  Struk-

turen an und stärken zugleich die Verbundfunkt ion des Offenlandes.  

4.2.1  Externe Kompensationsmaßnahme  

Zur Kompensation der negativen Biotopwer tdif ferenz wird e in Grünlandkomplex im Na-

turschutzgebiet „Glindetal“ in der Gemarkung Giershagen, Flur  3 (Flurstücke 53, 54, 

66, 204 und 205), durch eine extensive Bewir tschaftung ökologisch aufgewer tet.  Die 

Flächen l iegen in einem durch Grünland geprägten Talraum, der bereits heute eine 

wichtige Rolle im Biotopverbund des „Roten Landes“ spielt .  Z iel der Maßnahme ist es,  

den Schutzzweck des Naturschutzgebiets – den Erhalt  und die Entwicklung eines ar-

tenreichen Wiesentals mit seltenen Biotoptypen – zu unterstützen und zugleich einen 

funkt ionalen Ausgleich für  die Eingr if fe im Plangebiet herzustel len.  

Im Vordergrund steht  die Sicherung und Optimierung von Magerweiden an den Talhän-

gen sowie von Feuchtgrünland entlang des Bachlaufs. Das bestehende Biotopmosaik 

aus Grünland,  Gehölzstrukturen und Saumvegetat ion wird erhalten und durch ange-

passte Pf lege weiterentwickelt,  sodass Lebensräume für spezia l is ier te P f lanzen - und 

Tierar ten – insbesondere der Feucht -  und Magerstandor te – gefest igt werden. Gleich-

zeit ig wird die Grünlandnutzung auf  standor tgefährdeten Flächen über ver tragl ich ge -

regelte, ex tensive Bewir tschaftungsauf lagen gesicher t,  um die Verbundfunktion des 

Grünlandes im „Roten Land“ langfr ist ig zu erhalten.  Die landschaft l iche Eigenar t des 

Grünlandtals zwischen der ackerbaul ich geprägten Hochebene und den bewaldeten 

Stei lhängen wird damit dauerhaft bewahr t.  
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Die ökologische Aufwer tung erfolgt durch ein angepasstes Mahd - und Pf legeregime: 

späte Mahdzeitpunkte ab Jul i /August,  Mosaikmahd mit stehen gelassenen Altgras-

streifen, k leinf lächige extensive Beweidung sowie der Verz icht auf Düngung und den 

Einsatz chemisch-synthetischer Pf lanzenschutzmit tel.  Dadurch werden Bodenbrüter 

und Insekten geschont,  Blüh- und Strukture lemente erhalten und die Nährstoffdynamik 

in R ichtung ar tenreicher Grünlandgesellschaften verschoben. Auf einer Fläche von 

rund 1,98 ha wird die bisher intensivere Grünlandnutzung in eine extensive Bewir t-

schaftung überführ t,  mit  einem Biotopwer tzuwachs von 2 Wer tpunkten pro Quadrat-

meter;  aufgrund der Lage im Naturschutzgebiet und der besonderen Verbundfunkt ion 

wird e in Zuschlag von 1 Wer tpunkt  pro Quad ratmeter angesetzt.  Insgesamt ergibt  s ich 

so eine Aufwer tung um 3 Wer tpunkte auf ca. 19.712 m² und damit e in Biotopwer tzu-

wachs von 59.136 Biotopwer tpunkten,  der zur Deckung des ermit tel ten Def iz its ein-

gesetzt wird.  

4.2.2  Ersatzmaßnahme für Feldvögel  

Zur Sicherung der ökologischen Funkt ional ität eines betroffenen Feldlerchenreviers 

wird ergänzend eine vorgezogene Maßnahme (CEF -Maßnahme) umgesetzt.  Sie dient  

dazu, die For tpf lanzungs - und Ruhestät ten der Ar t im räumlich-funkt ionalen Zusam-

menhang zu erhal ten und die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu vermeiden. 

Die Maßnahme wird innerhalb eines Radius von etwa 2 km zum bisherigen Revier-

standor t auf  einem geeigneten Ackerstandor t in offener Feld lage in der Gemarkung 

Giershagen durchgeführ t,  sodass der funkt ionale Zusammenhang im Sinne des § 15 

Abs. 3 BNatSchG gewahr t bleibt.  

Auf e iner Tei l f läche von etwa 1.000 m² wird eine ar tenreiche Blüh - bzw. Strukturf läche 

angelegt,  entweder durch kontrol l ier te Selbstbegrünung oder durch reduzier te Einsaat 

einer regionaltypischen Wildpf lanzenmischung.  

Die Fläche wird so gewählt und bewir tschaftet,  dass sie in offener Lage mit  ausrei -

chendem Abstand zu ver t ikalen Strukturen (z.  B. Gehölzen, Gebäuden, Masten) l iegt 

und frei  von erhebl ichen Störquel len bleibt.  Damit  werden geeignete Brut - und Nah-

rungshabitate für Feldlerchen bereitgestel l t ,  die bereits vor Eingrif fsbeginn zur Verfü -

gung stehen. D ie Maßnahme sicher t  d ie ökologische Funktion der betroffenen Lebens-

stät te und ermöglicht  eine zeitnahe Wiederbesiedlung durch Feldlerchen, sodass die 

ar tenschutzrecht l ichen Anforderungen erfül l t  und die Eingr if fe im Plangebiet  natur-

schutzfachl ich ausgeglichen werden.  

4.3  Belange des Umwelt- und Naturschutzes  

Die Belange des Umwelt -  und Naturschutzes sowie der Landschaftspf lege werden im 

Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs.  4 BauGB und des Umweltberichts nach § 

2a BauGB umfassend ermit te lt  und bewer tet.  Gegenstand der Betrachtung sind ins -

besondere die Schutzgüter Menschen (insbesondere Anwohner),  Tiere und Pf lanzen, 

biologische Vielfal t ,  Boden, Wasser, Kl ima/Luft,  Landschaftsbi ld sowie Kultur - und 

Sachgüter.  

Für das Plangebiet und sein Umfeld wurden eine ar tenschutzrechtl iche Prüfung und 

eine Natura -2000-Vorprüfung durchgeführ t.  Im Hinbl ick auf das FFH -Gebiet „Gewäs-

sersystem Diemel und Hoppecke“ und das Vogelschutzgebiet „D iemel - und Hoppecke-

tal mit angrenzenden Wäldern“ wurde geprüft,  ob die Planung a l le in oder im 
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Zusammenwirken mit  anderen Plänen oder Projekten zu erheblichen Beeinträcht igun-

gen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks führen kann. Die Vorprüfung kam zu 

dem Ergebnis, dass aufgrund der Entfernung, der Ar t der Nutzung und der vorgese-

henen Vermeidungsmaßnahmen – insbesondere des Beleuchtungskonzepts und der 

Begrenzung der Emissionen – keine erhebl ichen Beeinträchtigungen der Erhaltungs-

ziele zu erwar ten s ind. Eine FFH-Ver trägl ichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG 

war daher nicht erforderl ich.  

Ar tenschutzrecht l ich wurden vor al lem Offenlandar ten (z.  B.  Feldlerche) und Fleder-

mäuse betrachtet.  Für die Feld lerche wurden CEF -Maßnahmen (For tführung der öko-

logischen Funktional ität) festgelegt,  d ie rechtzeit ig  vor Eingrif fsbeginn umgesetzt  wer-

den und dauerhafte Brut- und Nahrungsf lächen s ichern. Durch die zeit l iche Steuerung 

der Baufeldfre imachung und die Gestaltung der Ausgleichsf lächen werden die ar ten-

schutzrecht l ichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG vermieden. Für Fleder-

mäuse leisten die Beschränkung der Außenbeleuchtung (u. a.  Farbtemperatur ≤  2.700 

K, Abschirmung, Begrenzung auf  das notwendige Ma ß) und die Eingrünung der Rand-

bereiche einen Beitrag zur Sicherung störungsarmer Flugkorr idore und Jagdgebiete.  

In der Gesamtschau zeigt die Umweltprüfung, dass die mit  der Planung verbundenen 

Beeinträchtigungen durch die vorgesehenen Vermeidungs -, Minderungs - und Aus-

gleichsmaßnahmen soweit  reduzier t  werden, dass erhebliche,  nicht  kompensierbare 

Umweltauswirkungen n icht zu erwar ten s ind. D ie Belange von Umwelt -  und Natur-

schutz sowie der Landschaftspf lege sind in die planerische Abwägung eingef lossen 

und haben zu den dargestel l ten Festsetzungen und Maßnahmen geführ t.  

5 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung  

5.1  Soziale Auswirkungen  

Die Umsetzung des Bebauungsplans Nr.  10 „Gewerbegebiet auf der Haide“ hat  vor 

al lem arbeitsmarkt- und standor tbezogene soziale Auswirkungen. Durch die Erweite -

rung des bestehenden Betr iebs werden vorhandene Arbeitsplätze am Standor t 

Giershagen gesicher t  und zusätzl iche Beschäft igungsmöglichkeiten ermögl icht,  was 

die wir tschaft l iche Basis der Stadt Marsberg stärkt und zur Stabi l is ierung der regio-

nalen Beschäft igungssituat ion beiträgt.  

Die planungsrechtl iche Sicherung des Standor ts unterstützt  d ie wohnor tnahe Versor-

gung mit Arbeitsplätzen und trägt dazu bei,  Pendelwege zu reduzieren und die Bindung 

der Bevölkerung an den Stadt tei l  zu stärken. Die Nutzung der bestehenden Erschl ie -

ßungs- und Infrastruktureinr ichtungen vermeidet zusätzl iche Belastungen anderer Or t-

stei le und fokussier t  die Entwicklung auf e inen bereits gewerbl ich geprägten Bereich. 

Die gesetzl ich vorgesehene Betei l igung der Öffent l ichkeit  und der Träger öffent l icher 

Belange im Baule itplanverfahren ste l l t  sicher, dass sozial re levante Belange – etwa 

Verkehrssicherheit  im Umfeld von Schule und Kindergar ten, Lärm - und Immissionsbe -

lastungen oder Fragen der Landschaftswahrnehmung – frühzeit ig eingebracht und in 

die Abwägung eingeste l lt  werden können  

5.2  Stadtplanerische Auswirkungen  

Stadtplanerisch führ t  der Bebauungsplan zu einer geordneten Konzentrat ion der ge -

werbl ichen Nutzung am nordwest l ichen Or tsrand von Giershagen. D ie 
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planungsrechtl iche Sicherung und maßvolle Erweiterung des bestehenden Gewerbe-

standor ts stabi l is ier t  die Siedlungsstruktur,  verhinder t  eine zerspl it ter te Entwicklung 

an anderen, siedlungsfernen Standor ten und trägt zur Bündelung gewerbl icher Funk-

t ionen bei.  

Durch die Festsetzungen zur Ar t  und zum Maß der baul ichen Nutzung, zur internen 

Gebietsdif ferenzierung, zur Stel lung der Baukörper sowie zu Eingrünungs - und Gestal-

tungsmaßnahmen wird die städtebauliche Einbindung des Gewerbegebiets verbesser t.  

Der Erdwal l  und die begleitenden Grünstrukturen schaffen e inen klaren Übergang zwi -

schen Gewerbegebiet und Wohnbebauung und mindern opt ische und akust ische Be-

einträchtigungen. Gleichzeit ig  trägt d ie Konzentrat ion der gewerbl ichen Entwicklung 

auf den bestehenden Standor t  dazu bei,  landwir tschaft l ich hochwer t ige Flächen an 

anderer Stel le zu schonen und den Flächenverbrauch insgesamt zu begrenzen.  

5.3  Infrastrukturelle Auswirkungen  

5.3.1  Technische Infrastruktur  

Die Planung wirkt  sich auf  die technische Infrastruktur insbesondere in den Bereichen 

Verkehr, Wasser/Abwasser, Energieversorgung und Löschwassersicherheit  aus. D ie 

bestehende Erschl ießung über die Straße „Zur Heide“ und die Landesstraße L 870 

wird genutzt  und punktuel l  an die zusätzl ichen Anforderungen angepasst;  zusätzl icher 

Trassenneubau ist nicht erforderl ich.  Der Ausbau und die Anpassung der Versorgungs-

leitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Telekommunikat ion) erfolgen überwiegend inner-

halb der vorhandenen Korridore und nach Abstimmung mit den Versorgungsträgern.  

Die festgesetzten Versorgungsf lächen für Regenwasserrückhaltung, -versickerung 

und Löschwasservorhaltung ermögl ichen eine auf  das Gebiet zugeschnit tene techni -

sche Lösung, d ie das öffent l iche Kanalnetz entlastet  und die Löschwassersicherheit  

auch im Außenbereich gewähr leistet.  D ie Pf l icht  zur Nutzung eines Mindestantei ls  der 

Dachf lächen für Photovoltaik unterstützt  eine dezentrale, erneuerbare Stromversor-

gung und kann perspektivisch zu einer Ent lastung übergeordneter Netze beitragen  

5.3.2  Soziale Infrastruktur  

Auf d ie soziale Infrastruktur (insbesondere Schule, Kindergar ten und ör t l iche Versor-

gungseinrichtungen) wirkt  s ich die Planung mit telbar aus.  Durch die Sicherung und 

mögliche Erweiterung des Betr iebs können Beschäft igte im Stadt tei l  gebunden oder 

neu gewonnen werden, was die Auslastung und Stabi l i tät  der sozialen Einrichtungen 

stützen kann. Zusätzl iche Kapazitätserweiterungen im Bereich Schule und Kindergar-

ten werden aus der Planung a l le in nicht  erwar tet;  entsprechender Bedarf wäre in der 

kommunalen Schul- und Kinder tagesstät tenentwicklungsplanung zu prüfen.  

5.3.3  Verkehrl iche Infrastruktur  

Die verkehrl ichen Auswirkungen betreffen vor al lem die Zunahme des Kfz -Verkehrs auf  

der Straße „ Zur Heide“ und der L 870. D ie prognostiz ier ten Mehrverkehre durch zu -

sätzl iche Lieferverkehre und den Berufsverkehr der Beschäft igten können von der be -

stehenden Verkehrsstruktur aufgenommen werden, ohne dass grundlegende Ausbau - 

oder Neuordnungsmaßnahmen erforderl ich werden. Besondere Aufmerksamkeit gi l t  
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der Verkehrssicherheit  im Bereich der Schul - und Kindergar tenzugänge; hier sind im 

Rahmen von konkret isierenden Planungen und straßenverkehrsrechtl ichen Anordnun-

gen ggf.  ergänzende Maßnahmen (z. B. Querungshil fen, Mark ierungen, Geschwindig-

keitsüberwachung) zu prüfen.  

Die Bündelung der gewerbl ichen Entwicklung auf  einen bestehenden Standor t  vermei -

det zusätzl iche verkehrl iche Belastungen an anderen Or tsrändern oder in bislang we-

nig vorbelasteten Bereichen. Insgesamt werden die verkehrl ichen Mehrbelastungen 

als ver tretbar  angesehen, zumal die Planung keine neue, überregionale Verkehrsfunk-

t ion begründet,  sondern bestehende Strukturen nutzt und weiterentwickelt.  

5.4  Umweltrelevante Auswirkungen  

Die Umweltprüfung nach § 2 Abs.  4 BauGB hat gezeigt,  dass von der Planung vor 

al lem die Schutzgüter Boden/Fläche, b iologische Vielfalt ,  Wasser,  Kl ima/Luft sowie das 

Landschaftsbi ld betroffen sind. D ie Inanspruchnahme bis lang ackerbaul ich genutzter 

Flächen für Gebäude - und Verkehrsf lächen führ t  zu einer erheblichen Erhöhung des 

Versiegelungsgrades und damit zu Beeinträchtigungen der natürl ichen Bodenfunktio-

nen (Fi l ter-,  Speicher- und Lebensraumfunktion).  Diese Eingrif fe  werden durch die Si -

cherung naturnaher Wiesenf lächen, d ie Begrünung der Freif lächen, die Anlage des 

Erdwalles und externe Ausgleichsmaßnahmen quant itat iv und qualitat iv kompensier t.  

Für das Schutzgut biologische Vielfalt  ergeben s ich Eingrif fe insbesondere durch den 

Verlust von Offenlandlebensräumen für Brut - und Nahrungsgäste wie die Feldlerche 

sowie durch Veränderungen des Landschaftsbi ldes. Die ar tenschutzrechtl iche Prüfung 

hat ergeben, dass bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungs - und CEF-Maßnah-

men (zeit l iche Steuerung der Baufeldfre imachung, Schaffung und Sicherung extensiv 

bewir tschafteter Blühf lächen) d ie ar tenschutzrechtl ichen Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG nicht verwirk l icht werden. D ie Natura -2000-Vorprüfung kommt zu dem Er-

gebnis, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH - und 

Vogelschutzgebiets zu erwar ten s ind;  die vorgesehenen Maßnahmen zur Reduzierung 

von Licht immissionen leisten zudem einen Beitrag zum Schutz l ichtempfindl icher Ar-

ten.  

Im Hinbl ick auf das Schutzgut Wasser wirken sich vor al lem die zusätzl ichen Versie -

gelungen und die Lage im grundwasserempfindl ichen Karstbereich aus. Durch die 

Festsetzung von Flächen zur Regenwasserrückhaltung, -versickerung und -able itung 

und die naturnahe Gestaltung der Entwässerungsanlagen wird sichergestel lt ,  dass 

Niederschlagswasser weitgehend or tsnah und kontro l l ier t  bewir tschaftet und das 

Grundwasser vor schädlichen Verunreinigungen geschützt wird. Die Kombinat ion aus 

Versickerung und gle ichzeit iger  Retent ion reduzier t Abf lussspit zen bei Starkregener-

eignissen und trägt zur Ent lastung des Kanalnetzes bei.  

Für Kl ima und Luft s ind sowohl nachtei l ige als auch posit ive Wirkungen zu verzeichnen. 

Der Bau und Betr ieb des Gewerbegebiets führen zu zusätzl ichen verkehrsbedingten 

und anlagenbezogenen Emissionen,  die im Rahmen der immissionsschutzrecht l ichen 

Vorgaben zu beur tei len s ind.  Dem stehen Festsetzungen gegenüber, d ie akt iv zum 

Klimaschutz beit ragen: die verpf l ichtende Nutzung e ines Mindestantei ls  der Dachf lä -

chen für Photovoltaik,  die Sicherung begrünter Frei f lächen und die Beschränkung der 

Außenbeleuchtung auf  insektenfreundliche, energieeff iz iente Systeme. D iese 
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Maßnahmen verbessern die lokale Kl ima - und Luftsituat ion,  reduzieren Treibhaus -

gasemissionen und tragen zur Anpassung an den Kl imawandel bei.  

Das Landschaftsbi ld wird durch die Erweiterung des Gewerbegebiets am Or tsrand 

spürbar veränder t;  großvolumige Baukörper treten im bis lang überwiegend agrarisch 

geprägten Landschaftsraum deut l icher in Erscheinung. Durch die Begrenzung der 

Ausdehnung, d ie Lagewahl am bereits vorhandenen Gewerbestandor t,  die Anlage und 

Bepf lanzung des Erdwalles sowie die Def init ion eines Höhenbezugspunktes unterhalb 

des bestehenden Höhenniveaus der Erweiterungsf lächen werden die v isuel len Auswir-

kungen erheblich geminder t.  In der Fernwirkung erscheint das Gewerbegebiet als 

kompakter,  durch Vegetat ionsstrukturen gefasster Standor t,  der sich deut l ich weniger 

in den Landschaftsraum „ausfranst“  als eine Vie lzahl  kle inerer Einzelstandor te.  

In der Gesamtbewer tung kommt die Umweltprüfung zu dem Ergebnis, dass die mit der 

Planung verbundenen Beeinträchtigungen der Umweltgüter zwar erheblich, aber durch 

die vorgesehenen Vermeidungs -, Minderungs - und Ausgleichsmaßnahmen fachl ich 

tragfähig und rechtl ich zulässig kompensier t werden können. Unverhältnismäßige oder 

nicht  ausgle ichbare Umweltauswirkungen sind nicht ersicht l ich.  

6 Sonstige Inhalte  

6.1  Rechtsgrundlagen  

Die Aufstel lung des Bebauungsplans Nr. 10 „Gewerbegebiet  auf der Haide“ erfolgt  auf 

Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der jewei ls geltenden Fassung. Maßgeb-

l ich s ind insbesondere die §§ 1–4 (Al lgemeine Vorschrif ten und Grundsätze der Bau-

leitplanung),  § 2a (Umweltbericht),  § 9 ( Inhalt  des Bebauungsplans),  § 10 (Satzungs-

beschluss) sowie § 1a (Besonderer Schutz von Boden, Natur und Kl ima). Ergänzend 

f inden die Baunutzungsverordnung (BauNVO) für  d ie Festsetzung der Ar t  und des Ma-

ßes der baul ichen Nutzung,  die Planzeichenverordnung für d ie zeichnerische Darstel-

lung der Festsetzungen, die Bauordnung für das Land Nordrhein -Westfalen (BauO 

NRW 2018) für bauordnungsrecht l iche Regelungen und die Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Anwendung.  

Fachgesetzl iche Grundlagen sind zudem das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

einschließl ich der Vorschr if ten zur Eingr if fsregelung (§§ 14 f f .)  und zum Ar tenschutz 

(§ 44), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für Fragen des Boden - und Gewässerschut-

zes und der Niederschlagswasserbewir tschaftung, das Bundes -Bodenschutzgesetz 

(BBodSchG) und die Bundes -Bodenschutz- und Alt lastenverordnung (BBodSchV) für 

den vorsorgenden Bodenschutz sowie das Immissionsschutzrecht (insbesondere TA 

Lärm) für d ie Beur te i lung gewerbl iche r Emissionen.  
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6.2  Hinweise  

Die in der Begründung enthaltenen Darstel lungen und Erläuterungen haben keine ei -

genständige rechtl iche Verbindl ichkeit,  sondern dienen der Auslegung und Verdeutl i -

chung der Festsetzungen des Bebauungsplans. Rechtsverbindl ich sind al le in die Fest-

setzungen des Bebauungsplans e inschl ießl ich der zugehörigen text l ichen Festsetzun-

gen.  

Fachgutachten (z.  B. schal ltechnische Untersuchung, geotechnisches und hydrogeo-

logisches Gutachten, ar tenschutzrechtl icher Fachbeitrag, Natura -2000-Vorprüfung) 

sind nicht Bestandtei l  der Satzung, werden jedoch als Entscheidungsgrundlagen her-

angezogen und l iegen den Abwägungsentscheidungen zugrunde. Bei  Widersprüchen 

zwischen text l icher Begründung und Gutachteninhalten ist  im Zweifel  der fachgut-

achterl iche Befund maßgeblich, soweit er den Festsetzungen zugrunde l iegt.  

Für d ie Real is ierung einzelner Vorhaben sind die jeweils einschlägigen materiel len 

Fachgesetze eigenständig zu beachten (z.  B. immissionsschutzrechtl iche Genehmi -

gungspf l ichten,  wasserrechtl iche Er laubnisse,  Anzeige -  und Genehmigungspf l ichten 

nach Naturschutz- und Denkmalschutzrecht).  Aus der Bauleitp lanung kann kein An-

spruch auf  Er te i lung entsprechender fachrechtl icher Genehmigungen hergeleitet  wer-

den.  

6.3  Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB  

Die Gemeinde hat d ie öffent l ichen und pr ivaten Belange,  die von der Planung berühr t  

werden, umfassend ermit te lt  und in einem mehrstuf igen Verfahren gegeneinander und 

untereinander gerecht abgewogen (§ 1 Abs. 7 BauGB). Hierbei wurden insbesondere 

die Belange der gewerbl ichen Entwicklung und Sicherung von Arbeitsplätzen,  der 

Schutz von Natur,  Landschaft und Landwir tschaft,  die Anforderungen von Natura 2000 

und des Ar tenschutzes, die Belange von Boden - und Wasserschutz sowie die verkehr-

l ichen und sozialräumlichen Auswirkungen einbezogen.  

6.3.1  Innenentwicklung, Alternativf lächen und Standor twahl  

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen wurde geprüft,  ob der konkret  ange-

zeigte Erweiterungsbedarf des bestehenden Betr iebs auf innerör t l ichen Flächen oder 

anderen gewerbl ichen Standor ten im Stadtgebiet gedeckt werden kann. Hierzu wurden 

sowohl Baulücken und Brachf lächen in bestehenden Gewerbegebieten als auch wei -

tere potenziel le Entwicklungsf lächen im Innen- und Außenbereich betrachtet.  Die in 

Betracht kommenden Alternativstandor te erwiesen s ich insbesondere aufgrund feh-

lender unmit te lbarer Anbindung an den bestehenden Betr ieb, unzureichender Flächen-

größe und -zuschnit te, erschwer ter verkehrl icher Erschl ießbarkeit  sowie deutl ich hö-

herer boden- und naturschutzfachl icher Wer t igkeit  als nicht  gleich geeignet.  

Die Wahl des Standor ts „ Auf der Haide“ t rägt dem Grundsatz „Innenentwicklung vor 

Außenentwicklung“ (§ 1a Abs.  2 BauGB) dadurch Rechnung, dass die gewerbl iche 

Weiterentwicklung an einem bereits bestehenden, im Flächennutzungsplan dargeste l l-

ten Schwerpunkt erfolgt und keine neuen, s iedlungsfernen Standor te im Außenbereich 

in Anspruch genommen werden. Hochwer t ige Agrarf lächen mit  hoher Bonität sowie 

Flächen mit besonderer Bedeutung für den Biotopverbund wurden von vornherein aus 

der Betrachtung genommen, um die Umnutzung solcher Flächen zu vermeiden. 
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Demgegenüber weist  der gewählte Bereich eine geringere ackerbaul iche Bonität und 

bereits eine gewerbl iche Vorprägung auf,  sodass die mit der Planung verbundene zu-

sätzl iche Flächeninanspruchnahme im Sinne des § 1a Abs. 1 BauGB als städtebaulich 

ver tretbar angesehen wird.  

6.3.2  Raumordnung, Landschaftsschutz und Freiraumsicherung  

Der Regionalp lan stel l t  den Planbereich als Al lgemeinen Freiraum - und Agrarbereich 

dar; Tei le des nördl ichen Umfelds sind als Bereich für den Schutz der Landschaft und 

landschaftsor ient ier te Erholung (BSLE) festgelegt.  Mit  der vorl iegenden Baule itpla -

nung wird diese übergeordnete Rahmensetzung insoweit weiterentwickelt,  a ls d ie ge -

werbl iche Nutzung auf einen räumlich eng begrenzten Tei lbereich konzentr ier t  und 

zugleich auf den bereits gewerbl ich vorgeprägten Or tsrand fokussier t wird, während 

der überwiegende Freiraum- und Agrarbereich unberühr t ble ibt.  Die Ziele der Frei -

raumsicherung werden zusätzl ich dadurch unterstützt,  dass auf die Ausweisung neuer, 

siedlungsferner Gewerbef lächen verzichtet wird und die Eingrünung des Gewerbege-

biets sowie externe Kompensationsmaßnahmen die landschaft l iche Einbindung ver-

bessern.  

Die Lage der pr ivaten Grünf lächen im Landschaftsschutzgebiet „Freif lächen um 

Giershagen“ wird in der Abwägung ausdrückl ich berücksicht igt.  Die Inanspruchnahme 

beschränkt s ich auf den bereits durch Bebauung und technische Anlagen vorbelaste -

ten Randbereich; landschaft l ich besonders prägende Strukturen bleiben erhalten oder 

werden im Rahmen des Konzeptes aufgewer tet.  Vor d iesem Hintergrund ist  d ie in An-

spruch genommene Beeinträchtigung der Schutzzwecke des Landschaftsschutzge -

biets in dem Umfang hinzunehmen, in  dem die gewerbl iche Entwicklung die bestehen-

den Standor tpotenziale nutzt und zur Sicherung der ör t l ichen Wir tschaftskraft bei -

trägt.  

6.3.3  Natura 2000, Ar tenschutz und CEF -Maßnahmen  

Die Nähe zum FFH-Gebiet „Gewässersystem Diemel und Hoppecke“ sowie zum Vogel-

schutzgebiet „D iemel - und Hoppecketal mit angrenzenden Wäldern“ erforder te eine 

dif ferenzier te Betrachtung der möglichen Auswirkungen auf d ie Erhaltungsziele.  Im 

Rahmen einer Natura -2000-Vorprüfung wurden insbesondere Wirkpfade über Flächen-

verluste, Störungen durch Lärm und Licht sowie mögl iche Veränderungen im Wasser-

haushalt  untersucht.  Unter Berücksicht igung des begrenzten räumlichen Umfangs der 

Planung, der vorhandenen gewerbl ichen Vorbelastung, der vorgesehenen Begrenzung 

und Abschirmung der Beleuchtung sowie der wasserwir tschaft l ichen Maßnahmen 

konnte festgestel lt  werden, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhal-

tungszie le der betroffenen Gebiete zu erwar ten s ind.  

Ar tenschutzrecht l ich wurden die im Untersuchungsraum vorkommenden Ar ten erfasst  

und einer systematischen Prüfung nach § 44 BNatSchG unterzogen. Für d ie planungs-

relevanten Offenlandar ten, insbesondere die Feldlerche,  werden vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) auf  geeigneten Flächen in räumlich -funkt iona-

lem Zusammenhang zur Eingrif fsf läche vorgesehen. Die CEF -Flächen umfassen eine 

ausre ichende Größe und werden in einer Weise bewir tschaftet,  die eine For tführung 

der Brutvorkommen ermöglicht.  D ie Ma ßnahmen werden so zeit l ich gesteuer t,  dass 

ihre ökologische Funktion vor Beginn der Eingrif fe  im Plangebiet wirksam ist;  damit 
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wird sichergestel lt ,  dass ar tenschutzrechtl iche Verbotstatbestände vermieden wer-

den. Ergänzend wird durch eine insektenfreundl iche, streul ichtarme Beleuchtung mit  

begrenzter Farbtemperatur und geeigneter Ausr ichtung die Beeinträchtigung nachtak-

t iver Ar ten,  insbesondere Fledermäuse, minimier t.  

6.3.4  Boden, Wasser, Kl ima und bauliche Dichte  

Die Planung führ t zu einer erhebl ichen Versiegelung bis lang überwiegend landwir t-

schaft l ich genutzter Flächen und damit zu e inem deutl ichen Eingr if f  in d ie Schutzgüter 

Boden und Fläche.  D ies wird im Rahmen der städtebaul ichen Eingrif fsregelung quan-

t itat iv  und qual itat iv  abgebildet.  Die zulässige Grundf läche (GRZ 0,8, überschreitbar 

nach § 19 Abs. 4 BauNVO) ist  hoch,  jedoch aus funkt ionalen Gründen (großf lächige 

Produktions - und Lagerhal len, logist ischer Zusammenhang) erforderl ich und wird 

durch f lankierende Festsetzungen zu Grün- und Frei f lächen,  zur Regenwasserbewir t-

schaftung und zur Nutzung erneuerbarer Energien relat iv ier t.  

Angesichts der karstempfindl ichen geologischen Verhältnisse im Plangebiet wird der 

Schutz des Grundwassers besonders berücksicht igt.  Die Regenwasserbewir tschaf-

tung ist als Kombination aus or tsnaher Rückhaltung und geregelter Versickerung kon-

zipier t.  Ergänzend tragen Maßnahmen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf ge -

eigneten Dachf lächen sowie die Begrünung von Freif lächen zur Minderung kl imarele -

vanter Auswirkungen bei.  Im Ergebnis treten die Belange des Bodenschutzes und der 

Flächensparsamkeit  insoweit  zurück, a ls d ies zur Sicherung des vorhandenen Stand-

or ts und zur Umsetzung des gewählten städtebaulichen Leitbi ldes erforderl ich ist;  s ie 

werden jedoch durch die beschriebene Begrenzung der Flächenausdehnung und durch 

die Kompensat ionsmaßnahmen in einem ver tretbaren Rahmen gewahr t.  

6.3.5  Eingrif fsregelung, Kompensation und Sicherung  

Der mit der Planung verbundene Eingrif f  in Natur und Landschaft wird auf der Grund-

lage des Bewer tungsrahmens des Hochsauerlandkreises bi lanz ier t und durch externe 

Kompensationsmaßnahmen mit höherer Biotopwer t igkeit  ausgeglichen.  Die gewählte 

externe Maßnahme im Naturschutzgebiet „Glindeta l“ stel l t  in funkt ionaler Hinsicht ei -

nen geeigneten Ausgleich dar, da sie an den regionalen Biotopverbund anknüpft und 

insbesondere Offenland- und Grünlandlebensräume qual itat iv  verbesser t.  Die Bio-

topwer tbi lanz weist  einen Ausgleichsüberschuss zugunsten der Kompensationsf lächen 

nach, sodass die Eingrif fe nicht  nur formal,  sondern auch in ihrer ökologischen Quali -

tät kompensier t werden.  

Zur Sicherung der dauerhaften Umsetzung der Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen 

werden diese durch Festsetzungen im Bebauungsplan, ergänzende ver tragl iche Rege-

lungen und die Eintragung in das Kompensationsverzeichnis veranker t.  Damit ist  ge -

währleistet,  dass die Maßnahmen langfr ist ig erhalten und gepf legt werden und die mit  

der Planung verbundenen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Natur und Landschaft  

im Sinne von § 15 BNatSchG ausgegl ichen werden.  
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6.3.6  Zusammenfassende Wer tung  

In der Gesamtabwägung misst d ie Gemeinde der Sicherung und Weiterentwicklung des 

bestehenden Gewerbestandor ts, der Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen so-

wie der Nutzung vorhandener Erschl ießungsstrukturen e in besonderes Gewicht bei. 

Die damit einhergehenden Beeinträchtigungen der Belange von Natur,  Landschaft,  

Landwir tschaft,  Boden und Wasser werden durch die Wahl eines standor tgebundenen,  

bereits vorgeprägten Bereichs, durch die Begrenzung der Flächenausdehnung, durch 

gestalter ische und technische Festsetzungen, durch eine dif ferenzier te Eingr if fs -/Aus -

gleichsregelung sowie durch CEF -Maßnahmen und e in vorsorgendes Beleuchtungs -  

und Wasserkonzept soweit  wie möglich vermieden oder geminder t.  Unter Berücksich-

t igung dieser Maßnahmen wird die Planung als i nsgesamt abwägungsgerecht und 

städtebaulich ver tretbar bewer tet.   
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7 Zusammenfassende Erklärung nach § 10a BauGB  

Mit dem Bebauungsplan Nr. 10 „Gewerbegebiet auf der Haide“ verfolgt die Stadt Mars-

berg das Ziel,  e inen bestehenden gewerbl ichen Standor t  am nordwestl ichen Rand des 

Stadt tei ls  G iershagen zu sichern und in geordneter Form weiterzuentwickeln. Die Pla-

nung konzentr ier t die gewerbl iche Nutzung am vorhandenen Standor t,  stärkt die ör t-

l iche Wir tschaftsstruktur und trägt zur Sicherung und Entwicklung wohnor tnaher Ar-

beitsplätze bei.  

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden insbesondere die Schutzgüter Boden/Fläche, 

biologische Vie lfalt ,  Wasser, Kl ima/Luft  sowie Landschaftsbi ld betrachtet.  D ie maß-

geblichen Umweltauswirkungen ergeben sich aus der Inanspruchnahme bisher land-

wir tschaft l ich genutzter Flächen, der Zunahme von Versiegelungen, der Veränderung 

des Or ts -  und Landschaftsbi ldes sowie möglichen Beeinträchtigungen von Ar ten und 

Lebensräumen. Durch die Begrenzung der Flächenausdehnung, die Festsetzung na-

turnaher Wiesenf lächen, die Anlage e ines Erdwalles mit  Gehölzbepf lanzung, e in inte -

grier tes Regenwasserkonzept,  die verpf l ichtende Nutzung von Dachf lächen für  Photo-

voltaik,  ar tenschutzrechtl iche Vermeidungs - und CEF-Maßnahmen sowie externe Aus-

gleichsf lächen werden diese Beeinträcht igungen ver mieden, geminder t  oder kompen-

sier t.  

Die Prüfung der Alternativen hat ergeben, dass andere innerör t l iche oder externe 

Standor te entweder nicht  verfügbar oder unter städtebaul ichen, boden - und natur-

schutzfachl ichen Gesichtspunkten weniger geeignet sind. D ie Konzentrat ion der ge -

werbl ichen Entwicklung auf den bestehenden Standor t „Auf  der Haide“ wurde daher  

als vorzugswürdige Lösung bewer tet.  Die Natura -2000-Vorprüfung hat ergeben, dass 

bei Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen – insbesondere des Beleuchtungskon-

zepts und der Eingrünung – keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungszie le 

der betroffenen FFH- und Vogelschutzgebiete zu erwar ten sind.  

In der Abwägung ist die Stadt Marsberg zu dem Ergebnis gelangt,  dass die mit  dem 

Bebauungsplan verfolgten städtebaul ichen Ziele und die Belange von Umwelt,  Natur 

und Landschaft in einem ver tretbaren Ausgleich zueinander stehen. Die Planung ent-

spricht den Grundsätzen einer nachhalt igen städtebaul ichen Entwicklung, einem spar-

samen und schonenden Umgang mit  Grund und Boden sowie den Anforderungen des 

Umwelt-,  Natur- und Ar tenschutzrechts und erfül l t  damit d ie Voraussetzungen des § 1 

Abs. 3 und § 1 Abs. 7 BauGB.  


